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NORMEN, STANDARDS, RECHTE

von

Universitätsprofessor Dr. Michael Adams, Hamburg*

A. Einleitung

Europa schafft sich gegenwärtig für viele Rechtsgebiete neues einheitliches Recht. Die Bedeutung
der neuen europäischen Rechtssetzung ist fürvielerlei Rechtsgebiete Europas systembildend. Durch
die Schaffung des europäischen Binnenmarktes wird es zudem eine weiter gesteigerte soziale
Interaktion der Europäer untereinander geben. Hierbei werden diese Interaktionen nicht nur von
Rechtsnormen, sondern auch von ihren jeweiligen kulturellen Normensystemen1) beeinflußt. Da die
jeweiligen Rechts- und Sozialnormen mit unterschiedlichen anderen Normen in den einzelnen
europäischen Bundesländern zusammenarbeiten müssen, ergeben sich grundsätzliche Fragen ihrer
Kompatibilität, Stabilität und Bewertung. Diese Arbeit will den Versuch unternehmen, die bisher in
der Soziologie und der Jurisprudenz anzutreffende Erklärung von Sozial- und Rechtsnormen mit
den geistigen Ordnungsmustern der Wirtschaftswissenschaften zu analysieren, um auf bisher in der
Literatur nicht behandelte selbstverstärkende Eigenschaften von Normen und deren weitreichende
Folgen auch für die Tätigkeit des Staates und die Geschwindigkeit der europäischen Rechts-
vereinheitlichung hinzuweisen. Hierfür ist es zunächst erforderlich, kurz auf die in der Literatur
anzutreffenden unterschiedlichen Sichtweisen der Wirkung von Rechts- und Sozialnormen ein-
zugehen.

*Invited Lecture 7. Jahreskonferenz der European Association of Law and Economics in Rom, September 1990.
Erschienen in der Juristenzeitung 1991, S. 941 ff.
Für ihre Kritik und Vorschläge schulde ich großen DankThomas Kohl,William Landes,Karl-Dieter Opp,Erich
Riedler,Warren Schwartz. Die verbliebenen Irrtümer, Auslassungen und Abschweifungen sind ausschließlich vom
Verfasser zu verantworten.

1) Wie das Seminar zum deutschen Nationalcharakter und zur Deutschlandpolitik der englischen Premierministerin nach
dem Fall der Berliner Mauer zeigte, wird selbst auf Regierungsebene sozialen Normen als Quelle möglicher Konflikte
zwischen Staaten hohe Beachtung zuteil. Auf dem genannten Seminar stand insbesondere die Stabilität verschiedener
sozialer Normen und Einstellungen der deutschen Bevölkerung im Mittelpunkt des Interesses.
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B. Theorie der Normen in Soziologie, Wirtschaftswissenschaften und Jurisprudenz

I. Die theoretischen Verhaltensparadigma in Soziologie, Wirtschaftswissenschaften und
Jurisprudenz

In der Literatur wird der Gegensatz zwischen den Denkrichtungen der Soziologie und den
Wirtschaftswissenschaften über die Wirkungund Aufgabe von Normen mit der stilisierten Figur des
"homo oeconomicus" und des "homo sociologicus" beschrieben.

Während der erstere geleitet wird von klarsichtiger widerspruchsfreier Zielverfolgung unter
Berücksichtigung der von Normen und Rechtsregelungen ausgehenden Anreize und nur zuweilen
behindert wird von Informationskosten, wird der "homo sociologicus" getrieben von sozialen Nor-
men, denen er ohne weiteres Nachdenken unbewußt folgt, ohne für sich ihre jeweiligen Vor- und
Nachteile abzuwägen2). Während der "homo oeconomicus" sich an ändernde Umstände und Rechts-
und Sozialregelungen anpaßt und zugleich stets auf der Suche nach Verbesserungen ist, hängt der
"homo sociologicus" unbeweglich an vorgegebenen Verhaltensvorschriften selbst dann, wenn sich
ihm neue und bessere Möglichkeiten der Lebensgestaltung eröffnen3).

Die Jurisprudenz hat sich in ihrer theoretischen und praktischen Arbeit nicht auf eine präzise
theoretische Beschreibung4) des menschlichen Entscheidungsverhaltens gegenüber Normen
eingelassen. Da auch für das unwahrscheinlichste und widersprüchlichste Verhalten der Menschen
Regeln bereitgehalten werden müssen, erscheint vielen praktisch denkenden Wissenschaftlern der
Aufbau eines konsistenten theoretischen "Menschenbildes" als wenig sinnvoll, da ein solches

2) Vgl. hierzu J. Elster, Social Norms and Economic Theory, 3(4) Journal of Economic Perspectives, 1989, S. 99 ff.
Diese Sicht vonJ. Elster ist nicht ohne Kritik geblieben.
InsbesondereK.-D. Opp hat nachgewiesen, daß es sich bei dem vonJ. Elster vertretenem "homo sociologicus" um
Konzepte handelt, die sich auf außergewöhnlich einschränkende Annahmen stützen und deshalb aufgegeben werden
sollten,K.-D. Opp, Das Modell des Homo Sociologicus- Eine Explikation und eine Konfrontierung mit dem
utilitaristischen Verhaltensmodell-, Analyse & Kritik, Zeitschrift für Sozialwissenschaften, 1986, S. 1 ff. sowieK.-D.
Opp, Sociology and Economic Man, in: Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft (Journal of Institutional and
Theoretical Economics) 1985, S. 213 ff. mit weiteren Nachweisen. Da sich jedoch noch an vielen Orten ähnliche
Ansichten, wie sie vonJ. Elster vertreten werden, in der Soziologie erhalten haben, sollen sie hier dennoch einer Erör-
terung zugeführt werden.
3) Den holistischen Vorstellungsweisen vonN. Luhmann, Rechtssoziologie, 2. Bde., 1972 sindT. Eger undP. Weise,
Normen als gesellschaftliche Ordner, in: Individuelles Verhalten und kollektive Phänomene, 1990, S. 65 ff. (94 f.)
entgegengetreten.
T. Eger undP. Weise zeigen,daß N.Luhmann seine Vorstellung von der Wirkungsweise von Normen von den
individuellen Entscheidungen einzelner Menschen loslöst und er daher Opfer einer zirkulären "autopoietischen"
Argumentation der Normenselbstorganisation wird, die keinerlei Erklärung für ihren behaupteten Mechanismus enthält.
Nach einem Vergleich mit dem präzisen individualistischen Ansatz in den Wirtschaftswissenschaften am Beispiel der
Arbeiten vonG. S. Becker, The Economic Approach to Human Behavior, 1976, kommenT. Eger undP. Weise zu dem
Urteil, es handele sich bei den Arbeiten vonN. Luhmann um eine Transformierung von Begriffen in handelnde Systeme,
bei derN. Luhmann keinerlei Begründung für seine Normenselbstorganisationsvorstellungen vorlege, die sich auf die
tatsächlichen menschlichen Entscheidungsträger in der Wirklichkeit stützen könnten. Die Argumentation vonN.
Luhmann sei daher auf der Mikroebene theoretisch unfundiert und nichtssagend zirkulär. Auf sie soll daher in dieser
Arbeit nicht mehr eingegangen werden.
4) Während eine präzise, empirisch testbare Vorstellung des menschlichen Entscheidungsverhaltens nicht entwickelt
wurde, fehlt es allerdings nicht an zahlreichen normativen Postulaten in Form von "Menschenbildern", die
wünschenswertes, nichtjedoch tatsächliches Verhalten beschreiben.
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Verfahren die Gefahr heraufbeschwören könnte, zu unvollständigen, einseitig vom jeweiligen
Modell deduzierten und damit fehlerhaften Rechtsregelungen zu gelangen5).

II. Soziologische und ökonomische Theorien sozialer Normen

Der Einfluß sozialer Normen auf die Ordnung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens ist
den Wirtschaftswissenschaften nicht verborgen geblieben. Mit jedem neuen gedanklichen
Instrument, das sich in den Wirtschaftswissenschaften bewährt hatte, wurden kurze Zeit später nicht
nur Rechtsregelungen traktiert, sondern auch die verschiedensten Sozialnormen daraufhin überprüft,
ob sie sich im Lichte der neuen Ideen besser verstehen ließen. Diese Erklärungsversuche sindjedoch
in der Soziologie nicht ohne Kritik geblieben. Insbesondere wurde darauf hingewiesen, daß die
vorgelegten wirtschaftswissenschaftlichen Theorien unvollständig seien und den Eindruck beliebig
ad-hoc zusammengestellter Geschichtchen erweckten. Der nun folgende Abschnitt soll diesen
Streitgegenstand darstellen und die vorgetragenen Argumente untersuchen.

1. Definition sozialer Normen

J. Elster sieht die besondere Eigenschaft von sozialen Normen darin, daß sie nicht auf ein be-
stimmtes zukünftiges Ziel festgelegt, also "ergebnisorientiert" sind, sondern unbedingte, nicht
"hinterfragte" Geltung beanspruchen6). Damit es sich um soziale Normen handele, müßten sie von
anderen Menschen geteilt werden und zumindest teilweise durch deren Billigung oder Mißbilligung
durchgesetzt werden.

5) Das unter vielen Rechtswissenschaftlern verbreitete Gefühl einer zutiefst "irrationalen Natur" des Menschen hat für
die Gedankenklarheit der Jurisprudenz als Wissenschaft jedoch die betrübliche Konsequenz, daß hierdurch präzise
Erörterungen der Wirkungen rechtlicher Regelungen auf der Grundlage genau definierter Verhaltensannahmen
unmöglich werden. Aus einer derartigen Annahme eines häufig widersprüchlichen "irrationalen" Verhaltens der Men-
schen folgt notwendigerweise, daß die Wirkung einer rechtlichen Regelung nicht mehr vorhergesagt werden kann, da
aufgrund der angenommenen Irrationalität der Menschen eben alles möglich ist. Das von der Jurisprudenz geübte
Verfahren, jeweils unausgesprochen und von Fall zu Fall ad hoc bestimmte menschliche Verhaltensweisen zu
unterstellen, ist daher für ihre Entwicklung hin zu einer klaren und modernen Sozialwissenschaft hinderlich und muß für
den Bereich ihrer wissenschaftlichen Arbeit aufgegeben werden. Auch wenn viele Fälle mit großer praktischer Vernunft
gelöst werden, gewährleistet ein derartiges "intuitives" Lösungsverfahren keine richtigen Ergebnisse auf einer empirisch
gesicherten theoretischen Grundlage und kann damit zu gespenstischen Argumentationsmustern und beliebiger Ver-
drehbarkeit der Einschätzung rechtlicher Normenwirkungen führen. Vgl. hierzu etwa M. Adams, Zum Bürger-
lich-rechtlichen Benachteiligungsverbot nach § 612 III BGB, Juristenzeitung 1991.
6)J. Elster, Social Norms and Economic Theory, 3(4) Journal of Economic Perspectives, 1989, S. 99 ff.
Die Wirtschaftswissenschaften gehen üblicherweise davon aus, daß sich die Menschen von den mit ihren Handlungen
herbeiführbarenErgebnissen leiten lassen und von den jeweilig verwendetenVerfahren nicht beeinflusst werden, wenn
diese zu denselben Ergebnissen führen,R.D. Luce/H. Raiffa, Games and Decisions, 1967, S. 19 ff. Vgl. jedoch dazu,
daß die tatsächliche Geltung dieses Axioms der sog. "Verfahrensinvarianz" insbesondere bei Entscheidungen unter
Unsicherheit nicht stets gewährleistet ist, insbesondereA. Tversky/P. Slovic/D. Kahneman, The Causes of Preference
Reversal, 80(1) American Economic Review, 1990, S. 204 ff.,A. Tversky/D. Kahneman, Rational Choice and the
Framing of Decisions, 59(4) The Journal of Business, 1986, S. 251 ff. Derartige Fehlwahrnehmungen können zur Sen-
kung der sozialen Kosten des Bestrafungssystems ausgenutzt werden, vgl. hierzuM. Adams/S. Shavell, Zur Strafbarkeit
des Versuchs, Goltdammer's Archiv für Strafrecht, 1990, S. 337 ff.(357 f.).
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Mittel der Mißbilligung bei Verletzung sozialer Normen sind insbesondere Gefühle der Angst, der
Schuld oder der Scham auf Seiten der Normbrecher oder der Rache, Gerechtigkeit und Mißachtung
bei anderen Mitgliedern der sozialen Gruppe. Das besondere an der Verletzung sozialer Normen
sind die starken Gefühlsregungen, die sie auszulösen vermögen. Soziale Normen bauen somit ent-
scheidend aufemotionalenEinstellungen und Verhaltenspräferenzen ohne unmittelbaren Bezug zu
angestrebten Ergebnissenauf7).

In ihrerDurchsetzung unterscheiden sich soziale Normen deutlich von rechtlichen Normen.
Während rechtliche Normen durch bürokratische Systeme, d.h. emotionslos und unabhängig vom
Inhalt der Rechtsnormen von hierzu angestellten Personen durchgesetzt werden, die zu diesem
Zwecke einem anderweitig aufgerichteteten Anreizsystem ausgesetzt sind und diesem eigennützig
motiviert folgen, werden viele soziale Normen durch nicht auf Normendurchsetzung spezialisierte
Mitglieder der jeweiligen Gruppe und nicht stets aufgrund deren Eigeninteresses durchgesetzt.

Als Beispiel solcher sozialer Normen nenntJ. Elster Vorschriften, die Gegenstand und Art des
Konsums verschiedener Güter regeln, wie Tischsitten,Kleidervorschriften, Filmbesuche,
Sportarten, Möbeleinrichtungen. Auch diejenigen Normen, diekulturelles Verhalten wie
Sprachstruktur, Sprechakzente und Wortschatzwahl regeln, sind unter die Konsumnormen zu
zählen.

Weitere soziale Normensysteme sindVergeltungsnormen, die regeln, unter welchen Bedingungen
man erlittene Übel in welcher Weise zu vergelten hat.

Reziprozitätsnormen regeln demgegenüber die Verpflichtung, in welcher Weise auf eine gute Tat,
wie etwa ein Geschenk, seitens anderer Menschen zu antworten ist8).

Verteilungsnormen geben an, welche Verteilung von Gütern oder Einkommen als "gerecht"
anzusehen ist.

2. Ökonomische Erklärung sozialer Normen

a. Soziale Normen als bloßes Mittel der Verschleierung und Rationalisierung von Interes-
sen
Nicht selten ist zu beobachten, daß Menschen und Institutionen soziale Normen lediglich deshalb
geltend machen, um hinter diesen ihr jeweiliges Eigeninteresse zu verbergen9). Empirische Un-

7)J. Elster, Social Norms and Economic Theory, 3(4) Journal of Economic Perspectives, 1989, S. 99 ff.
8) Eine Erklärung des insbesondere in schriftlosen Gesellschaften häufig anzutreffenden "gegenseitigen Schenkens"
findet sich beiR. Posner, The Economics of Justice, 1981, A Theory of Primitive Society, S. 146 ff.(160 ff.), der die
verschiedensten romantisierenden Vorstellungen über dieses weitverbreitete soziale System dadurch überzeugend
beiseite räumen kann, daß er argumentiert, es handele sich hierbei um Aufbau und Betrieb einer anders nicht
organisierbaren Versicherung auf Gegenseitigkeit.
9) Für den Bereich der öffentlichen Begründung von Verteilungszielen bei Interessengruppen vgl.C.C. von Weizsäcker,
- Effizienz und Gerechtigkeit- , Was leistet die Property Rights Theorie für aktuelle wirtschaftspolitische Fragen?, er-
schienen in:M. Neumann (Hrsg.) Ansprüche, Eigentums- und Verfügungsrechte, Schriften des Vereins für Socialpolitik,
Band 140, 1984, S. 123 ff.
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tersuchungen zu Verhandlungen über Lohntarife zeigen, daß die Menschen dabei diejenigen sozia-
len Normen als "gerechte Verteilungsregeln" bevorzugen, die für sie von größerem Vorteil sind10).
Derartige Beobachtungen haben bei manchem Betrachter zu der Ansicht geführt, daß soziale
Normen lediglich Mittel der Manipulation sind, um der Verfolgung von blankem Eigennutz eine
Widerstand vermindernde Verhüllung zu gewähren11).

Einer derartigen Sicht wird jedoch entgegengehalten, daß sie nicht erklären könne, wie eine solche
Norm auf Dauer nochallgemeine Beachtung finden könne, da aufgrund ihrer Beliebigkeit niemand
mehr an ihrer Befolgung ein Interesse haben könnte, es sei denn, er gehörte gerade zu den jeweils
Bevorzugten12). Normen müßten eine gewisse Widerspruchsfreiheit aufweisen, weil eine offen
willkürliches Verhalten erlaubende Regel keine Grundlage für ein allgemein anerkanntes System
bilden könne13).

Dieser Begründung einer Konsistenznotwendigkeit sozialer Normensysteme kann allerdings
entgegengehalten werden, daß durch gegebenenfalls ad-hoc erfundene Fallunterscheidungen und ein
durch Umfang und unscharfe Begriffsbildung unübersichtliches Normensystem mit heimlichen
Widersprüchen insbesondere bei geringem Bildungsstand der Bevölkerung durchaus langen Bestand
haben kann und ihren Interpreten bedeutende Macht zu verleihen vermag14).

b. Beachtung sozialer Normen aus Angst vor Sanktionen und als Ausdruck individu-
ell-rationalen Verhaltens
VonG. Akerlof15) wurde gezeigt, daß es soziale Normen gibt, die selbst bei innererAblehnung aller
Beteiligten lediglich deshalb befolgt werden, weil die Normadressaten und die zur Durchsetzung der
Norm Aufgerufenen bei einer Mißachtung persönliche Nachteile zu erwarten haben.

10)M. Deutsch, Distributive Justice, Yale University Press 1985, Kapitel 11.Dies entspreche nachJ. Elster, Social
Norms and Economic Theory, 3(4) Journal of Economic Perspectives, 1989, S. 99 ff.(103) der häufig zu
beobachtenden Regel, daß die Personen mit einem niedrigen Einkommen sich auf die Regel der Gleichheit berufen,
während die Personen mit höheren Einkommen die Verteilung nach der Produktivität empfehlen.
11) In dem vielgelesenen Handbuch zur Verhandlungskunst vonR. Fisher/W. Ury, (Getting to Yes, 1981) Das
Harvardkonzept: sachgerecht verhandeln- erfolgreich verhandeln, 1984, S. 128 ff., wird beispielsweise eindringlich
empfohlen, jede Verhandlungssituation in eine gemeinsame Suche nach allgemeinen Prinzipien umzuwandeln. Sieger
solcher Auseinandersetzungen wird dann derjenige sein, der über einen reichhaltigen Prinzipienvorrat verfügt, der ihm
in jeder Lage ein ihm nutzendes Prinzip bereit hält.
12)R. Edgerton, Rules, Exceptions and the Social Order, 1985, S. 3.
13)J. Elster, Social Norms and Economic Theory, 3(4) Journal of Economic Perspectives, 1989, S. 99 ff.(103 f.).
14) Die Erfindung und Einführung eines "Statussystems", wie etwa "König, Adel, Geistlichkeit" und anderer Titel kann
weiterhin dazu dienen, ein für diese Gruppen dauerhaft günstigeres Prinzipiensystem und hierbei insbesondere die Au-
ßerkraftsetzung des Gleichheitsgrundsatzes und seiner Verteilungssymmetrie zu bewerkstelligen. Wie die Geschichte
lehrt, sind solche Konzepte langfristig nicht stabil, da die Konsequenzen den Benachteiligten auf Dauer nicht verborgen
bleiben und durch Rechtfertigungslehren nicht hinreichend übertüncht werden können. Die Hoffnung, widersprüchliche
Normensysteme seien auf Dauer selbstzerstörerisch instabil, setzt allerdings in gewissem Umfang informierte Menschen
voraus. Lediglich einfache und offensichtliche Manipulationen oder Übertölpelungsversuche der Bevölkerung mit Hilfe
sozialer Normen werden rasch verschwinden, während ausgefeilte soziale Normensysteme als Mittel der Manipulation
für Jahrhunderte fortzudauern vermögen.
15)G. Akerlof, The Economics of Caste and of the Rat Race and Other Woeful Tales, 90 Quarterly Journal of
Economics, 1976, S. 599 ff.
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Demgegenüber machtJ. Elster16) geltend, daß einige Normen dergestalt internalisiert werden, daß
sich die Menschen auch bei einer mit Sicherheit ausbleibenden Sanktion im Falle einer
Normenübertretung dennoch an die Norm halten. Zudem mache dieAkerlof'sche Theorie der
privaten Erzwingung etwa von Kastenregeln nicht klar, aus welchem Grund einzelne Personen eine
soziale Norm mittels ihrer Mißbilligung und anderer Handlungen durchsetzen sollten, da sie sich
hierdurch ihrerseits dem Gegendruck des Normbrechers aussetzten. Auch der mögliche Ge-
geneinwand, daß diejenigen, die nicht zur Sanktion des Normbrechers antreten, dann ihrerseits als
Normbrecher sanktioniert würden, verlagere das Problem nur auf eine Ebene höher, da sie nicht
beantworte, warum nunmehr die Dritten sich der für sie ebenfalls kostspieligen Gegenreaktion der
untätigen, zur Sanktion Aufgerufenen aussetzen sollten.J. Elster17) endet daher mit der Feststellung,
daß es über die Erwartung von Sanktionen hinaus noch andere Gründe für die Bereitschaft geben
müsse, anderen Menschen bei der Verletzung sozialer Normen Nachteile zuzufügen und damit
eigene in Kauf zu nehmen.

So kritisiertJ. Elster18) grundsätzlich die Vermutung mancher Ökonomenund Juristen19), daß viele
soziale Normen lediglich Regelungen seien, die bei genauerer Betrachtung dem Nutzen der
Normadressaten dienten. Sicherlich seien einige Normen wie Trink- und Essensregelungen sozial
nützlich, jedoch sei dies bei Regelungen wie etwa der Blutrache der "Vendetta" nicht der Fall.

Zwar sieht auchJ. Elster20) durchaus, daß der von den sozialen Normen ausgehende Ver-
wirklichungszwang der zur Abschreckung Aufgerufenen der Rachedrohung erst Glaubwürdigkeit
verleiht und damit insgesamt zum Schutz der anderenfalls Geschädigten beiträgt. WennJ. Elster
seine Ansichten von der sozial destruktiven Wirkung sozialer Normen jedoch darauf abstützt, daß
man nicht rational entscheiden könne, sich irrational zu verhalten, übersieht er, daß genau dieses
"Nicht-mehr-Zurückholenkönnen", d.h. die durch die Emotionen bedingte Zwangsläufigkeit die
Grundlage der Wirksamkeit und Glaubwürdigkeit von Drohungen bildet. Ist nämlich eine Tat trotz
Drohung dennoch durchgeführt worden, legt die an eigenen Interessen ausgerichtete Rationalität
angesichts der zu erwartenden Gegenwehr des zu Bestrafenden dem zur Rache Aufgerufenen die
Nichtdurchführung der Drohung nahe. Da der mögliche Täter diese Interessenlage des möglichen
Rächers jedoch bereits vor der Tat versteht und berücksichtigt, ist eine solche Rachedrohung keine
glaubwürdige Drohung und kann damit auch keine abschreckende Wirkung ausüben21).

16)J. Elster, Social Norms and Economic Theory, 3(4) Journal of Economic Perspectives, 1989, S. 99 ff.(105).
17)J. Elster, Social Norms and Economic Theory, 3(4) Journal of Economic Perspectives, 1989, S. 99 ff.(105).
18)J. Elster, Social Norms and Economic Theory, 3(4) Journal of Economic Perspectives, 1989, S. 99 ff.(105 f.).
19) Vgl. hierzu etwa R. Posner, The Economics of Justice, 1981, A Theory of Primitive Society, S. 146 ff.
20)J. Elster, Social Norms and Economic Theory, 3(4) Journal of Economic Perspectives, 1989, S. 99 ff.(106 f.).
21) Vgl. hierzu grundlegendT. C. Schelling, The Strategy of Conflict, 1960, Kapitel 1 bis 3.
Die Bedeutung der Irrationalität zur Herstellung von Kooperation hatR. Frank, If Homo Economicus Could Choose His
Own Utility Function, Would He Want One with a Conscience?, 77(4) American Economic Review 1987, S. 593 ff. am
Beispiel der Erklärung vordergründig anscheinend destruktiver Gefühlsstrukturen, wie etwa der genetisch fixierten Ra-
chelust der Menschen dargelegt. So diene dieses Gefühl alsSchellingsche Selbstbindung und erzeuge über die
glaubwürdige Abschreckung von Konflikten Kooperation unter sonst unmöglichen Umständen. Rachelust kann damit
gerade aufgrund der rational schwer beherrschbaren Gefühlswallungen eine List der evolutorischen Vernunft sein, die
aus "Bösem" "Gutes" schafft. Vgl. hierzu auch den Kommentar vonJ. E. Harrington, 79(3) American Economic
Review 1989, S. 588 ff. und die Antwort vonR. Frank daselbst.
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Der Umstand, daß die gesamte soziale Gemeinschaft einem zur Rachehandlung Aufgerufenen durch
die Drohung eines Gesichtsverlustes und anderer Verachtungshandlungen zur Durchführungder
Drohung anhält, erhöht die Glaubwürdigkeit der Strafandrohung und damit die Wirksamkeit der
Abschreckung des Täters und kann bei nicht vorhandenem staatlichen Schutz der Bürger die wirk-
samste Vorkehrung gegen Tötungshandlungen und Körperverletzungen sein, so daß die Gesamtheit
aller Mitbürger ein Interesse an der zur Abschreckung dienlichen Rache besitzt und es daher für
jeden in einem gewissen Umfang lohnend ist, sozialen Druck auf den zur Rache Berufenen
auszuüben. Das Argument vonJ. Elster, aufgrund des dann einsetzenden Gegendruckes des zur
Racheausübung Unwilligen werde sich jeder klugerweise bei der Ausübung von sozialem Druck
zurückhalten, übersieht, daß vielfach die üblichen Druckmittel in einer Verminderung oder einem
völligem Abbruch von Kooperationsbeziehungen mit dem zu Sanktionierenden bestehen. Für jeden
Einzelnen enstehen durch den Abbruch seiner Kooperation zwar gewisse Kosten je nach der In-
tensität der vorherigen Kooperation. Diese sind infolge der üblicherweise größeren Anzahl von
Kooperationsverhältnissen und der Ersetzbarkeit der Leistungen des zu Sanktionierenden nicht sehr
hoch. Demgegenüber sind die Kosten für den Abbruch der sozialen Kooperation für den Betroffe-
nen ungleich höher, da bei ihm die Folgen des Abbruchs gebündelt auftreten, verliert er doch die
Kooperation mit vielen anderen Mitbürgern. Sind die Kosten des sozialen Drucks dermaßen
asymmetrisch zwischen den Beteiligten verteilt, kann das zu entrichtende Opfer für die vielen
Wächter der Sozialnormen durchaus kleiner sein als der ihnen aus der durchgesetzten sozialen
Norm entstehende persönliche Nutzen, so daß sie sich auch rationalerweise zur Erzwingung der so-
zialen Norm bereitfinden werden22).

c. Soziale Normen als Mittel der Erzeugung "öffentlicher Güter"

Viele Wirtschaftswissenschaftler sehen die Aufgabe sozialer Normen insbesondere bei Abwesenheit
staatlicher Sanktionsmöglichkeiten darin, das bei einem Versuch der Erzeugung "öffentlicher
Güter" auftretende Marktversagen zu lindern und zu heilen. So sei insbesondere eine soziale Norm,
die die Verläßlichkeit von Abreden bei Fehlen einer staatlichen Zivilgerichtsbarkeit gewährleiste,
von höchstem Wert für den Aufbau von Kooperationsbeziehungen und der Nutzung der Arbeitstei-
lung. Fehlende Verläßlichkeit von Verträgen sei bekanntlich ein erstrangiges Hindernis bei der
Befreiung aus Unterentwicklung23).

J. Elster kritisiert diese Sicht von Sozialnormen als Mittel der Erhöhung der Effizienz beim Aufbau
von Kooperationsverhältnissen damit, daß er betont, daß diese Eigenschaft zwar durchaus für viele

22) Da rationale Individuen auch geringe Kosten zu vermeiden trachten, muß es bei fehlenden oder nicht hinreichenden
eigenen privaten Vorteilen zusätzliche Anreiz- und Kontrollmechanismen geben, die die Aufwendung selbst geringer
Kosten gegen die "Schwarzfahrerwünsche" der Gruppenmitglieder sicherstellen. Zu den verschiedensten Mechanismen
der Erzeugung von gewünschtem Gruppenmitgliederverhalten und damit der Überwindung des Schwarzfahrerverhaltens
vgl.M. Hechter, Principles of Group Solidarity, 1987.
23)E. G. Banfield, The Moral Basis of a Backward Society, 1958;K. Arrow, Political and Economic Evaluation of
Social Effects and Externalities, in:M. Intriligator, (ed.), Frontiers of Quantitative Economics, 1971, S. 3 ff. Vgl. hierzu
auchD. S. Landes, Why Are WeSo Rich and They So Poor?, 80(2) American Economic Review, Papers and Procee-
dings, May 1990, S. 1 ff.
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soziale Normen zuträfe, aber auch eine große Zahl sozialer Normen beobachtet werden könne, die
deutliche Effizienzverschlechterungen mit sich brächten. So seien insbesondere vieleBenimm- und
Konsumnormen ohne inhaltlichen Nutzen, zwängen aber die Individuen zu aufwendigen,
keineswegs freudig getätigten Ausgaben. Obwohl der Inhalt dieser Normen üblicherweise nichts
von besonderer Bedeutung regele, könne ihreBeachtung von entscheidender Bedeutung für die
Lebenschancen der Betroffenen sein. Ihre Aufgabe, die Zugehörigkeit zu einer Gruppe zu
signalisieren, erkläre nicht ihre zuweilen außerordentlichen Kosten. Ihre weitere Funktion,
Außenseiter von der Gruppe fernzuhalten, erkläre nicht, warum auch diejenigen, die durchaus
Grund hätten, ihre Gruppe verlassen zu wollen, wie Arbeiter in einer Klassengesellschaft, ihr Leben
ebenfalls durch tausende von Regeln einengen und ordnen ließen. Zudem sei die emotionale
Tönung dieser Regeln und ihre Anreize zu selbstzerstörerischem Verhalten nicht mit der These ihrer
Effizienz vereinbar24).

Während die BehauptungJ. Elster's, bereits die emotionale Tönung der sozialen Nor-
mendurchsetzung sei generell nicht mit deren Effizienz vereinbar, durch die Arbeit vonR. Frank25)

als widerlegt erscheint, ist es deutlich schwieriger, seine verwunderte Kritik zurückzuweisen, wie es
möglich sei, daß wirtschaftswissenschaftliche Autoren die bei einem Kultur- oder Rechtsvergleich
zu Tage tretenden teilweise offensichtlich völlig entgegengesetzten, miteinander in Widerspruch
stehenden Sozial- und Rechtsnormen jeweils als "effizient" bezeichnen könnten. So kritisiertJ.
Elster zu Recht, daß jeder Ökonom, der nur etwas von seinem Fach verstehe, eine in schöne formale
Modelle gegossene Geschichte zu fabrizieren vermag, die nahezujeder beliebigen sozialen Norm
einen individuellen oder kollektiven Nutzen nachweist. Die Leichtigkeit, mit der derartige "just-so
stories" erzeugtwerden könnten, solle mißtrauisch machen, da nicht der Mechanismus der sozialen
Normen miterklärt werde, der diese Vorteile erzeuge. Schließich stehe auch das evolutionäre Ar-
gument auf schwachen Füßen.

Am Ende seiner Liste für die Gründe sozialer Normen bekenntJ. Elster, daß er persönlich keinen
allgemeinen Erklärungsvorschlag dafür hat, welche Wirkung sozialen Normen zukommt und aus
welchen Gründen sie entstehen und vergehen. In dieser Arbeit soll daher der Versuch unternommen
werden, einen Vorschlag vorzulegen, der die vonJ. Elster beobachteten Widersprüche in der
Effizienzhypothese von Sozial- und Rechtsnormen überwinden soll und teilweise den Mechanismus
der Stabilität und der Entstehung völlig gegensätzlicher Normensysteme erklärt und zudem auf
einige bisher so nicht gesehene Aufgaben des Staates unter diesen Bedingungen hinweist. Hierzu
muß zuvor noch auf die Theorien zur Aufgabe und Wirkung von Rechtsnormen eingegangen
werden.

24) Des weiteren kritisiertJ. Elster die Annahme, daß Sozialnormen der Erzeugung öffentlicher Güter dienten, indem er
darauf hinweist, daß viele soziale Normen, die eine große Effizienzverbesserung mit sich bringen würden, nicht exi-
stieren. Diese Kritik übersieht, daß es keinen Grund für die Annahme gibt, daß derjenige Prozeß, der zuweilen
"effiziente" soziale Normen hervorbringt, vollständig oder makellos arbeiten müsse und durch Interessengruppen nicht
behindert werden könne, und er damit im höheren Maße denjenigen Fehlerquellen entgehen könne wie derjenige, der
Gesetzesnormen hervorbringt.
25)R. Frank, If Homo Economicus Could Choose His Own Utility Function, Would He Want One with a Conscience?,
77(4) American Economic Review 1987, S. 593 ff.
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III. Ökonomische Theorien rechtlicher Normen

Hervorzuheben bei dem Versuch, eine Vielzahl sozialer und rechtlicher Normen auf der Grundlage
zu erklären, es handele sich hierbei um eine rationale, "effiziente" Antwort auf die jeweiligen
Lebensbedingungen der Menschen, sind die Arbeiten vonR. Posner. In seinem Lehrbuch zur
"Ökonomischen Analyse des Rechts"26) stellt er die These auf, die überwiegende Zahl der Regeln
des "Common Law" sei am besten damit zu erklären, daß sie dazu dienten, das Vermögen der
Bürger zu maximieren, während das Gesetzesrecht mehr für andere, insbesondere Umvertei-
lungszwecke eingesetzt werde. Die Common Law Regelungen seien somit weitgehend "effizient"27).

Diese These vonR. Posner läßt jedoch verschiedene Erscheinungen unerklärt:

Auf der einen Seite stimmen Common Law und deutsches BürgerlichesGesetzesrecht in vielen
Dingen überein, obwohlR. Posner aufgrund der unterschiedlichen Rechtsquellen andere Ergebnisse
erwarten würde. So heben Rechtsvergleicher wieH. Kötz hervor, daß sich in verschiedenen
Rechtsordnungen über alle nationalen Dogmatiken und Rechtsquellen hinweg gleiche Lösungen
abzeichneten28). Der vonR. Posner vorhergesagte Gegensatz zwischen Common Law und
Gesetzesrecht existiert danach somit bei einem internationalen Vergleich weitgehend nicht.

Auf der anderen Seite weist das Common Law zuweilen deutliche ökonomische Effizienznachteile
gegenüber den gesetzlichen Regelungen anderer Länder und hier beispielsweise gegenüber der
Bundesrepublik Deutschland auf29). Etwa im Bereich der Immobiliarsachenrechte verursacht das
deutsche Grundbuchsystem vergleichsweise deutlich niedrigere Kosten bei Kreditierung und
Übertragung von Rechten an Grundstücken30). Hieraus läßt sich die grundsätzliche Einschränkung
von Richterrecht entnehmen, daß es ihm nicht möglich ist, ein auch weitgehend auf
Verwaltungsmithilfe angewiesenesSystem von Rechten zu entwerfen. Richterrecht ist insofern viel

26)R. A. Posner, Economic Analysis of Law, 1986, S. 21; 23-24; 229-233; 240 f.; 527 f.
27) Als Effizienzkriterium benutztR. Posner dasKaldor-Hicks-Kriterium einer potentiellen Pareto-verbesserung,R. A.
Posner, Economic Analysis of Law, 1986, S. 13 ff.: "Effizient" ist ein rechtlicher Vorgang dann, wenn die Gewinner die
Verlierer für den erlittenen Schaden kompensieren könnten. Ob eine solche Kompensation auchtatsächlich stattfindet,
ist nicht entscheidend, da die bloße Möglichkeit genügt, daß die eine Seite mehr aus der Transaktion gewinnt als sie eine
die andere Partei nicht schlechter stellende Zahlung kosten würde. Dies unterscheidet dasKaldor-Hicks-Kriterium von
einerPareto-verbesserung, die nur dann vorliegt, wenn zumindest eine Partei sich tatsächlich verbessert und die andere
zumindest nicht schlechter gestellt wird. Die Verwendung desKaldor-Hicks-Kriteriums ist notwendig, da anderenfalls
aufgrund der in der Wirklichkeit nur äußerst selten anzutreffenden Voraussetzungen einerPareto-verbesserung kein für
praktische Referenzzwecke brauchbares Wohlfahrtskriterium vorhanden wäre. Insbesondere im Nichtvertragsfall, bei
dem der untersuchte Vorgang, wie etwa ein "Unfall unter Fremden", nicht aufgrund des Veto's einer Partei verhindert
werden kann und damit nicht Gewähr dafür gegeben ist, daß die gesamte Transaktion zu einer Verbesserung der Lage
der Beteiligten führt, bleibt nur das Verfahren, danach zu fragen, ob dieser Vorgang, wäre er freiwillig gewesen, auf der
Grundlage der Zustimmung beider Seiten stattgefunden hätte.
Vgl. hierzu auchG. Kirchgässner, Führt der homo oeconomicus das Recht in die Irre?, Juristenzeitung 1991, S. 104 ff.
28)H. Kötz, Rechtsvergleichung und Rechtsdogmatik, in:K. Schmidt, Rechtsdogmatik und Rechtspolitik, Band 78,
Hamburger Rechtsstudien, 1990, S. 75 ff.(84).
29)E. Cohn, The German Attorney, Int. & Comp. L. Q. 9 (1960) S. 580 ff.(586). Zur Kritik des vonR. Posner
angebotenen Effizienzsteigerungsprozesses des Common Law vgl. insbesondereR. Cooter/ L. Kornhauser, Can Liti-
gation Improve the Law without the Help of Judges, IX(1) Journal of Legal Studies, 1980, S. 129 ff.
30)Vgl. zu den erheblichen Ineffizienzen des Grundstücksverkehrsrechts in vielen amerikanischen Bundesstaaten S.
Jancyzk, Land Title Systems, Scale of Operations, and Operating and Conversion Costs, 8 Journal of Legal Studies,
1979, S. 569 ff.; R. Cooter/T.Ulen, Law and Economics, 1988, S. 149 ff.(150 Fn. 13).
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einzelfallbezogener und unsystematischer, damit aber zuweilen deutlich weniger effizient als ein
Gesetzgeber, der weitreichende Systementwürfe und Kombinationen mehrerer Instrumente frei ent-
wickeln kann.

Auf der anderen Seite zeigtH. Kötz31) anhand einiger, insbesondere den deutschen Studenten im
Übermaß bekannter Beispiele, daß viele Fälle, die im Common Law einfach, klar und vernünftig
gelöst werden, in Deutschland unter wahren Tintenströmen ins gedanklich Unbrauchbare
verwandelt werden, in eine Wolke "parfümierten Qualms, in dem es blitzt". Soempfiehlt H. Kötz
der Rechtsprechung, sich nicht von dem Überangebot der in der Jurisprudenz kursierenden, sich ge-
genseitig ausschließenden dogmatisch-theoretischen Konzepte die "natürliche Unbefangenheit"
nehmen zu lassen, sondern stattdessen im Durchgriff auf die "maßgeblichen Wertungen" zu
handeln, damit es den Richtern nicht ergehe wie jenem Tausendfüßler, der sich nicht mehr vom
Fleck rühren konnte, nachdem eine mißgünstige Kröte ihn gefragt hatte, wie er es denn mache, alle
seine Füße gleichzeitig zu bewegen32). Sicher istH. Kötz in seiner Meinung uneingeschränkt Recht
zu geben für die von ihm genannten Fälle der ungerechtfertigten Bereicherung in Form einer Drei-
ecksgeschichte, der entgangenen Nutzungsmöglichkeiten und ihren verschiedenen
Frustrationstheorien und in seiner Betonung, daß sich in diesen Fällen die praktischen Ergebnisse
international ähnlich seien und bei der Prüfung ihrer praktischen Vernunft sehen lassen könnten.
Dennoch bleibt die Frage bestehen, was denn die von ihm als vernünftig erachteten Ergebnisse
rechtfertigt, und auf welches Fundament die benutzten Kriterien gebaut sind, und wann es sinnvoller
wäre, wenn sich die international gleichen Ergebnisse unterscheiden würden.

WederR. Posner undH. Kötz für Rechtsnormen, nochJ. Elster für soziale Normensysteme
vermögen somit eine Theorie anzubieten, die erklärt, warum soziale oder rechtliche Normen in
verschiedenen Ländern häufig zu ähnlichen, zuweilen aber zu völlig unterschiedlichen, untereinan-
der nicht verträglichen Lösungen gekommen sind, obwohl mancher (Partial-)Analytiker die mitein-
ander unvereinbaren Lösungen jeweils mit theoretisch richtigen Gründen als "effizient" zu be-
zeichnen vermag. Die Kritik vonJ. Elster wiederum, bei derartigen theoretischen Ergebnissen
handele es sich nur um "just-so-stories", unterläßt es zu erklären, wie sich die auch von ihm
anerkannte richtige Logik in diesen Stories und die gleichzeitige Beobachtung gegensätzlich,
anderer, Normensysteme miteinander vertragen.

So bleibt für diesen Abschnittfestzuhalten, daß in einem bestimmten Zusammenhang aus
technologischen, sozialen und wirtschaftlichen Nebenbedingungen die vonR. Posner untersuchten
Rechts- und Sozialnormen durchaus eine rationale oder gar "effiziente" Antwort der sich ihrer
Verstandeskräfte bedienenden Menschen darstellen33). In dieser Arbeit soll daher weder der Ansicht
vonR. Posner entgegengetreten werden, daß bestimmte von ihm untersuchte Rechtsregelungen

31)H. Kötz, Rechtsvergleichung und Rechtsdogmatik, in:K. Schmidt, Rechtsdogmatik und Rechtspolitik, Band 78,
Hamburger Rechtsstudien, 1990, S. 75 ff. (85).
32)H. Kötz, Rechtsvergleichung und Rechtsdogmatik, in:K. Schmidt, Rechtsdogmatik und Rechtspolitik, Band 78,
Hamburger Rechtsstudien, 1990, S. 75 ff. (85).
33) Vgl. hier insbesondere die überzeugende Analyse traditioneller Gesellschaften und die Erklärung ihrer Normen und
Rechtsinstitutionen als eine Antwort auf ihr geringes Wissen beiR. Posner, The Economics of Justice, 1981, A Theory
of Primitive Society, S. 146 ff.
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effizienzverbessernde Eigenschaften aufweisen, noch sollJ. Elster widersprochen werden, derbei
einem interkulturellen Vergleich verschiedener Normen zu teilweise gegenteiligen Ergebnissen
gelangt. Die hier vertretene Vereinbarkeit beider vorgetragener Positionen verlangt jedoch, daß man
zeigen kann, daß miteinander unverträgliche Normen- oder Rechtssysteme dann gleichzeitig
nebeneinander existieren können, wenn sie Teile einesinterneffizienten Normensystems sind und
nur bei einem Einzelvergleich einzelner Normen in Form ihrer hypothetischen oder tatsächlichen
Einpassung in andere Normenordnungen Verschwendung und fehlerhafte Anreize produzieren, kurz
ineffizient oder instabil sind.

C. Rechts- und Sozialnormen als Netzwerk

I. Kontextabhängige versus hierarchische Normenwirkungen

Bei dem Versuch, das zu beobachtende Nebeneinander widersprüchlicher, dennoch jeweils als
effizient erkannter Regelungen zu erklären, wäre es verfehlt, Gleichheiten und Unterschiede in den
einzelnen Rechts- oder Normensystemen einzelner Länder oder Kulturen in einem Einzelvergleich
der Normen auf ihre jeweilige Effizienz hin zu erörtern, da dies zu den ungelösten Widersprüchen
in den Analysen vonR. Posner undJ. Elster und mancher Anthropologen führte und vor demH.
Kötz für den Bereich der Jurisprudenz warnte, indem er ausführte, daß die wirklich bewegenden
Kräfte des Rechtslebens nicht in der juristischen Dogmatik zu suchen seien34). So ist ein rechts-
dogmatischer Vergleich oder die vergleichende Untersuchung einer einzelnen Sozialnorm nur in be-
reits recht "ähnlichen" Rechts- und Kultursystemen von Wert, da ein solcher Vergleich erfordert,
daß die jeweils zu vergleichende einzelne Norm nicht in zu starkem Kontext mit anderen
unterschiedlichen Normen der beiden Systeme steht, da man ansonsten nicht mehr weiß, was ei-
gentlich miteinander verglichen wird. An stark untereinander verknüpften Rechtsregelungen, d.h.
einenKontext bildenden Normenzusammenhang, wie etwa dem Familienrecht, wird die
Fragwürdigkeit der Analyse einzelner Regeln, wie beispielsweise bei einem Vergleich zwischen
dem Recht der Kindessorge im europäischen und islamischen Rechtskreis deutlich. Eine Fall- oder
Normenanalyse, die sich lediglich auf die Frage der Kindessorge beschränkte, würde erhebliche
Unterschiede in den Lebenskonsequenzen aller Beteiligten verdecken und damit die Wirkung der
Regel nicht richtig erfassen35).

Die herkömmlichen als "Just-so"- kritisierten Theorien etwa vonR. Posner zur Effizienz vieler
Fallentscheidungen im Common Law oder von Sozialnormen in traditionellen Gesellschaften36)

beruhen somit auf der implizit gemachten Annahme, daß der Zusammenhang der jeweils
betrachteten "effizienten" Regelungssysteme mit anderen Normen nur schwach ausgeprägt ist, so

34)H. Kötz, Rechtsvergleichung und Rechtsdogmatik, in:K. Schmidt, Rechtsdogmatik und Rechtspolitik, Band 78,
Hamburger Rechtsstudien, 1990, S. 75 ff. (84).
35) Die Aussage vonH. Kötz, Rechtsvergleichung und Rechtsdogmatik, in:K. Schmidt, Rechtsdogmatik und
Rechtspolitik, Band 78, Hamburger Rechtsstudien, 1990, S. 75 ff. (84) von der Konvergenz der rechtlichen Lösungen
wird daher in ihrer Wirkungsgleichheit nur in ähnlichen Gesellschaftsordnungen richtig sein.
36) Vgl. hierzu etwa R. Posner, The Economics of Justice, 1981, A Theory of Primitive Society, S. 146 ff.
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daß diese eine in sich abgeschlossene "effiziente" Lösung darstellen können. Ein Einzelvergleich
von Normen setzt somit voraus, daß diese in ihren Wirkungen weitgehend kontextfrei sind. Viele
Normen sind nun sicherlich ohne Schwierigkeiten für das System, in dem sie sich befinden, aus-
tauschbar und haben keinen wesentlichen Einfluß auf die Wirkungsweise anderer Rechtsnormen37).
Auf der anderen Seite sind jedoch ebenfalls viele soziale Normen oder Rechtsregelungen zu finden,
die ihren Inhalt weitgehend erst durch ihre Verbindung mit bestimmten anderen Regelungen er-
halten.

II. Einige vergessene Externalitäten bei Verträgen

Grundlegend für den das Zivilrecht beherrschenden Grundsatz der Privatautonomie oder das "erste
Optimalitätstheorem der Wohlfahrtstheorie" ist die Annahme, daß Verträge ihre wesentlichen
Wirkungen ausschließlich unter den Beteiligten entfalten, nicht jedoch Dritte in Mitleidenschaft
ziehen. So kann eine wohlfahrtstheoretische Effizienzanalyse von Verträgen dann zu einer
verkürzten Sicht der Vertragswirkungen führen, wenn wichtige Auswirkungen der einzelnen
Verträge nicht mehr über das Preissystem vermittelt werden, sondern als Externalitäten in Erschei-
nung treten und damit ihr wohlfahrtstheoretisches Fundament verlieren38).

So hat bereitsT. C. Schelling39) überzeugend dargelegt, daß bereits allzu vielen der üblichen, den
"Markt" bildenden Verträgen unberechtigterweise die Erzeugung übermäßiger wohlfahrtstheoreti-
scher Harmonie zugeschrieben wird und wichtige Konsequenzen aus den einzelnen Verträgen für
Dritte nicht berücksichtigt werden. So erscheine der Markt gut bei der Herstellung und Zuteilung
von Wohnungen zu arbeiten, jedoch nicht bei derjenigen von Nachbarn. Die demographische, ethni-

37)H. A. Simon hat in seinem berühmten Aufsatz The Architecture of Complexity, 106 Proceedings of the American
Philosophical Society, 1962, S. 467 ff., überzeugend dargelegt, daß viele komplexe soziale, biologische und physika-
lische Systeme aus hierarchischen, lokal stabilen Untereinheiten bestehen. Entscheidend für ihre Existenz sei es, daß
derartige komplexe Systeme "fast zerlegbar" ("nearly decomposable") seien, indem die meisten ihrer Untereinheiten nur
sehr schwach mit allen anderen Untereinheiten verbunden seien. Die wesentlichen Vorgänge und Zusammenhänge
spielten sich hauptsächlichin der jeweiligen Untereinheit ab und nicht dergestalt, daß jede Untereinheit mit jeder
anderen zusammenarbeite. Eine Kenntnis der Zusammenhänge auf der Untereinheit und deren Wiederholung in allen
anderen Untereinheiten, d.h. ihre Redundanz, erlaube erst, die Komplexität des Gesamtsystems zu verstehen. Aufgabe
und Chance der Wissenschaft sei es, diese Wiederholungen in der Struktur komplexer hierarchischer Systeme aufzu-
decken. Als ein Beispiel hierarchischer Systeme führt H. A. Simon Bücher an. So sei ein Buch in dem Sinne hier-
archisch, daß es in Kapitel eingeteilt sei, die Kapitel wiederum in Abschnitte, die Abschnitte wieder in Absätze, die
Absätze in Sätze, die Sätze in Worte. Der hierarchische Aufbau besteht nun darin, daß die Zusammenhänge jeder
Einheit untereinander erheblich größer sind als mit anderen Einheiten desselben Buches. So ist der Zusammenhang der
Gedanken innerhalb eines Kapitels größer als mit den Gedanken eines anderen Kapitels, derjenige eines Satzes mit sei-
nem Abschnitt größer als mit irgendeinem Satz aus einem Abschnitt aus einem anderen Kapitel, wenn der Autor des
Buches als klar, d.h. "hierarchisch" denkend angesehen werden will. Ein Buch, in dem alles mit allem zusam-
menhanglos, d.h. ohne "hierarchische" Struktur zusammengeschrieben wurde, wird seinen Lesern erhebliche
Verständnisschwierigkeiten verursachen und dem Autor wenige Komplimente ob seiner Gedankenführung bescheren.
38) So besagt das "erste Optimalitätstheorem der Wohlfahrtstheorie": Bei vollkommenem Wettbewerb, Abwesenheit von
Externalitäten und Ausschluß eines Marktversagens aufgrund von Unsicherheit ist die sich aus freien Märkten ergebende
RessourcenallokationPareto-optimal.
Pareto-Optimalität liegt dann vor, wenn es nicht mehr möglich ist, daß sich durch eine Transaktion zumindest eine
Partei verbessert, ohne daß eine andere schlechter gestellt wird. Vgl. hierzu auch die Erläuterungen beiG. Kirchgässner,
Führt der homo oeconomicus das Recht in die Irre?, Juristenzeitung 1991, S. 104 ff.
39)T. C. Schelling, Micromotives and Macrobehavior, 1978, S. 34 ff.
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sche und kulturelle Umgebung werde jedoch in einem interaktiven Prozeß der Wohnungsauswahl
und zugleich derjenigen von Nachbarn erzeugt, während die vertragliche Markttransaktion nur
Vermieter und Mieter, nicht jedoch die ebenfalls betroffene Nachbarschaft erfasse. Auch der Markt
für die Erzeugung und Verteilung von Deodorants und tragbaren Radios arbeite zufriedenstellend,
jedoch gebe es keinen Markt für deren Anwendung bei den jeweils lokal interessierten Parteien. Der
Markt für Katzen spiegele nicht die Interessen der Vogelliebhaber wieder, und derjenigefür Hunde
nicht diejenigen der Katzenfreunde oder der Personen, die gern über saubere Gehsteige spazieren
möchten. So sei in der Tat die interaktive Erscheinung der Haltung von Haustieren und ihrer ge-
lungenen oder mißglückten Erziehung eine umfassende soziale Aktivität, von der sich nur ein
kleiner Teil im Markt für Tiere, Tiernahrung, Veterinärleistungen und gelegentlich auch Gift zeige.

WährendT. C. Schelling zu Recht die häufig als zu umfassend internalisiert angenommenen
Konsequenzen von auf Verträgen beruhenden Märkten kritisiert40) und er beispielsweise ein-
drucksvoll die nicht über Märkte laufenden Verfahren der Auswahl von Nachbarn erklärt, wird die
Herkunft des in den einzelnen Gruppen häufigen Wunsches nach ähnlichen Nachbarn und damit
zuweilen nach einer Ghettobildung mit Gleichartigen in seiner Analyse nicht erörtert. Eine derartige
Erklärung, wie auch etwa des Wunsches nach Trennung kulturell verschiedener Gruppen von-
einander, soll im folgenden Absatz mit der Theorieder Standardisierung der Verhaltensweisen
versucht werden, die mit solch trennenden Gleichgewichten verbunden sein kann. Es geht somit um
die Frage, wann Verträge neben ihrer Wirkung für die Vertragsparteien unbeteiligte Dritte
behelligen.

III. Theorie der Netzwerkexternalitäten

1. Definition: Netzwerkexternalitäten, Kompatibilitäten, Standards

Eine über die beteiligten Vertragsparteien hinausgehende Wirkung können Verträge sowie soziale
oder rechtliche Normen dann entfalten, wenn sie einenVerhaltensstandard schaffen, der gegenüber
anderen Verhaltensweisen keinerlei besonderen Vorteil aufweisen muß, sondern lediglich das
Verhalten der Beteiligten besser aufeinander abstimmt, "standardisiert". Ein Beispiel für eine solche
standardisierende Koordinationsleistung von Normen sind viele Regelungen des Straßen-
verkehrsrechts. Obwohl die Regelung des Rechtsfahrgebots völlig beliebig und ebenso gut ist wie
diejenige des Linksfahrgebotes, das zum Beispiel in Großbritannien gilt, gewährleistet die

40) Als weiteres, besonders bedeutsames Beispiel einer zu engen, harmonisierenden Teilerklärung wird vonT. C.
Schelling, Micromotives and Macrobehavior, 1978, S. 34 ff., des weiteren die theoretische Behandlung einerEhe als ei-
nes lediglich privaten langfristigen gegenseitigen Vertrages über exklusiv erbrachte Dienstleistungen angeführt. So sei
die Ehe zwar privat motiviert, habe insgesamt jedoch großen Einfluß auf die genetische, religiöse, sprachliche, so-
zial-ökonomische und geographische Erscheinung der nächsten Generation. Auch wenn man den Einfluß auf die Kinder
beiseite lasse, beeinflusse die Ehe als solche Sprache, Religion, soziale Mobilität und die Verteilung von Einstellungen
und sozialen Normen. Aus dieser Kritik von T. C. Schelling kann nicht abgleitet werden, daß insbesondere die Arbeiten
vonG. S. Becker, The Economic Approach to Human Behavior, 1976, Kapitel 6, Marriage, Fertility, and the Family, S.
169 ff. und vieler anderer nicht von großer Bedeutung dafür waren, die Analyse dieser menschlichen Handlungsweisen
und Interaktionen auf eine von vielerlei Wort- und Ideologiequalm bereinigte Grundlage zu stellen.T. C. Schelling
verlangt vielmehr nach einer zusätzlichen, auch die Eheexternalitäten umfassenden Analyse.
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Standardisierung des Verhaltens in den jeweiligen Verkehrsgebieten außergewöhnlicheKom-
patibilitätsvorteile bei der Abwicklung des Straßenverkehrs41).

Den aufgrund bestimmter Sozial- und Rechtsnormen erreichbaren Vorteil von Standards stellen
somit die von diesen erzeugten Kompatibilitäten dar42). Kompatibilität heißt allgemein, daß
unterschiedliche Teile eines Systems mehr oder minder gut zusammenarbeiten. Kompatibilität ist
eine Sache des Grades und nicht des Prinzips43).

Kompatibilitätsvorteile beruhen darauf, daß Menschen miteinander verbunden sind in tech-
nisch-physischen oder wie im Falle von Sozial- oder Rechtsnormen regelungsverursachten "Netzen"
dergestalt, daß der Vorteil44), den sie aus der Teilnahme an diesem Netz ziehen, davon abhängt, wie
viele andere Personen ebenfalls sich an diesem Netz beteiligen. So wird mein Telephon immer
wertvoller, je mehr andere Menschen sich an dem von mir benutzten Telephonnetz beteiligen45).
Auch die Regelung des Rechtsfahrgebotes wird immer nützlicher, je mehr Verkehrsteilnehmer sich
an diese Regel halten. Kompatibilitätsvorteile entstehen somit dann, wenn es vorteilhaft ist das zu
tun, was auch andere tun. Ein solches Netzwerk weist dann eine positive Rückkoppelung auf.
Treten in einem System derartigeSelbstverstärkungen auf, gelten jedoch viele juristische oder
ökonomische Textbuchweisheiten nicht mehr, die häufig ausgesprochen oder unausgesprochen
Konvexitäten und nicht zunehmende Erträge unterstellen, wie dies für viele soziale und wirtschaftli-
che Erscheinungen ja auch durchaus zutreffend ist. Eine positive Rückkoppelung verhilft einer
Norm zu Lawineneffekten mit selbstverstärkenden, nichtrückholbaren Wirkungen.

EineStandardisierung der Telephonapparate oder der Verhaltensweisen der Verkehrsteilnehmer
fördert nun entscheidend die Größe des Netzes und erhöht damit die aus ihm insgesamt erzielbaren
Kompatibilitätsvorteile aller Beteiligten.

41) Es versteht sich, daß die Gebiete der jeweiligen Standardisierung voneinander zu trennen sind, damit es nicht zum
Verlust derKompatibilitätsvorteile kommt. Der Verlust der Kompatibilitätsvorteile bei einer rechtlichen Zulassung
beider Möglichkeiten braucht nur vorübergehend zu sein, da sich eines der beiden Systeme aus irgendwelchen
historischen Zufällen schließlich allein aufgrund der mit der mehrheitlichen Nutzung verbundenen Kompatibilitäts-
vorteile auch in einem vom Staat nicht beeinflußtem Wettbewerb der Verkehrsregeln durchsetzen wird. Solange bis sich
entweder das Rechts- oder das Linksfahrgebot durchgesetzt hat, wird es allerdings zu erheblichen Inkompatibilitäten
kommen. Es versteht sich, daß zu den Kompatibilitätsvorteilen auch diejenigen vermiedenen Verluste zu rechnen sind,
die bei einem Unfall der Beteiligten ansonsten auftreten würden.
42) Die in diesem Abschnitt vorgetragene Theorie der Standards stützt sich entscheidend auf die Arbeitenvon J.
Farrell/G. Saloner, Competition, Compatibility, and Standards: The Economics of Horses, Penguins and Lemmings, in:
H.L. Gabel (ed.), Product Compatibilityas a Competitive Strategy, 1987, S. 1 ff. sowieJ. Farrell/G. Saloner, Installed
Base and Compatibility: Innovation, Product Preannouncement, and Predation, 76(5) American Economic Review,
1986, S. 940 ff.;M. L. Katz/ C. Shapiro, Network Externalities, Competition and Compatibility, 75 American Economic
Review, 1985, S. 424 ff.
43) Beispiele für Kompatibilitäten sind etwa verschiedene Komponenten einer Stereoanlage, Software mit Hardware bei
Computern, Kameras und ihre Objektive, Kameras und Filme, Eisenbahnschienen mit dem Radstand der Züge, Autos
und ihre Ersatzteile, Schrauben mit ihren Muttern, Zündkerzen mit dem Motorgewinde.
44) Es genügt hier, lediglich beispielhaft die positiven Netzwerkexternalitäten zu behandeln. Negative
Netzwerkexternalitäten treten auf, wenn jeder neue Nutzer des Netzes anderen höhere Kosten verursacht, wie dies etwa
bei einem infolge Überlastung mit Staus bedrohtem Straßennetz der Fall ist. Für eine Lehrbuchdarstellung vgl.J.
Finsinger, Wettbewerb und Regulierung, 1991, S. 127 ff. sowie S. 257 ff.
45) Der Begriff "Netzwerkexternalität" hat in der Telekommunikation seinen Ursprung.
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Ein sozialer oder rechtlicher Zwang in Richtung vereinheitlichender Standardisierungmenschlicher
Verhaltensweisen kann damit in dem Wunsch nach einer Vergrößerung des Netzes und damit nach
Erzielung seiner positiven Netzwerkexternalitäten seinen Grund finden.

PositiveNetzwerkexternalitäten können jedoch nicht nur auf diese direkte Weise der Netz-
verknüpfung, sondern auch dadurch entstehen, daß Größenvorteile in Produktion, Vertrieb oder
Nutzung der betroffenen Güter, Handlungen oder Regelungssysteme entstehen. Je mehr Personen
beispielsweise ein bestimmtes Computer-Betriebssystem, wie etwa DOS oder UNIX nutzen, desto
geringer sind die von jedem Nutzer im Preis zu zahlenden Softwareentwicklungskosten. Jeder
DOS-Nutzer verbilligt damit die Benutzung dieses Betriebssystems für andere Nutzer.

Netzwerkexternalitäten können begrenzt sein, etwa auf Unternehmen oder einzelne Gruppen, aber
auch weitgehend unbegrenzt, wie beispielsweise auf die ganze Industrie oder die gesamte
Bevölkerung. Ein Beispiel für einen unbegrenzten Netzwerkeffekt für bestimmte Handlungen ist die
Nutzung einer bestimmten Sprache. So hängt die Höhe der Vorteilhaftigkeit der Produktion einer
Vielzahl von Gütern und Dienstleistungen von der jeweiligen Zahl der Nutzer einer bestimmten
Sprache ab. Die Kosten der zur Arbeitsteilung notwendigen Kommunikation sinken mit der Zahl
der jeweils Sprachkundigen. Ein Beispiel der Vorteilhaftigkeit einer großen Zahl von Nutzern einer
bestimmten Sprache sind etwa die hierdurch sinkenden Kosten der Herstellung und Qualität von
Büchern und Zeitschriften.

DieExternalität besteht darin, daß die jeweiligen aufeinander ausgeübten Vor- und Nachteile nicht
über Preise unter den jeweils Beteiligten ausgeglichen werden. So erhält ein neuer Telephonkunde
keine Prämie von den alten Telephonnutzern dafür, daß er sich an das bestehende Telephonnetz
anschließen läßt und damit den Nutzen des Telephons auch für die bisherigen Telephonbesitzer
erhöht. Ebenso wird eine Person, die das Netz verläßt, nicht mit einer Gebühr für den Schaden
belastet, den sie damit den übrigen, nunmehr ohne sie sitzenbleibenden Netzteilnehmern zufügt.
Wenn ich beispielsweise eine neue Mausefalle entwickle und der Leser entscheidet sich dafür, diese
nicht zu kaufen, da er schon eine Falle besitzt, dann wird der Leser nicht durch meine Entwicklung
geschädigt. Sein mögliches Veto beim Kauf verhindert seine Schädigung. Auf diese Vorstellung
wird üblicherweise die positive Wohlfahrtsbeurteilung der Prinzipien der Privatautonomie. Wenn
ich jedoch ein neues Computerbetriebssystem entwerfe, das nicht mit dem vom Leser benutzten
kompatibel ist und der Leser auch in diesem Falle den Kauf verweigert, während dies für viele
andere Personen nicht zutrifft, dann wird der Leser seine Netzwerkvorteile, etwa in Form
verfügbarer Arbeitsprogramme, als Folge meiner Entwicklung stark vermindert finden und sich zu
Recht geschädigt fühlen46). Verträge, bei denen Netzwerkeigenschaften eine Rolle spielen, stehen
somit in scharfem Gegensatz zu den üblichen Verträgen. Die bedenkenlose Annahme einer
"Richtigkeitsgewähr" ihrer Wirkungen ist daher bei ihnen fehl am Platze.

Die Vorteile aus der Kompatibilität ermutigen bei positiven Externalitäten jeden das zu tun, was die
anderen tun. Der Vorteil, mit der Menge zu laufen, führt damit zu sichselbstverstärkenden

46)J. Farrell, Standardization and Intellectual Property, Working Paper 89/7 School of Law, University of California,
Berkeley, 1989.



16

Größenvorteilen des jeweiligen Netzes oder Systems. So wird die Einhaltung des Rechtsfahrgebotes
weniger über die Polizei als über die Kompatibilitätsvorteile47), die mit dieser Regelung verbunden
sind, erzwungen. Je mehr Verkehrsteilnehmer sich an diese Regel halten, desto vorteilhafter wird es
auch für die übrigen Bürger, sich dieser Regelung anzuschließen.

Die Möglichkeit einer Selbstverstärkung des Normensystems über seine von ihm bewirkten
Kompatibilitätsvorteile bedeutet nun auch, daß ursprünglich fast identische odergleichwertige Nor-
mensystemenicht dengleichenEntwicklungspfad nehmen, sondern sich stattdessen weit ausein-
ander entwickeln. So hat eine zufällige Festlegung des Rechtsfahrgebotes einen Folgeeinfluß auf die
Regelungender Straßenzuführungen, die Konstruktion der Fahrzeuge (wie z.B. die Anordnung des
Lenkrades) und anderes mehr. Ist eine Selbstverstärkung in mehreren Systemen gleichzeitig
möglich, kommt es zugetrennten, schwerpunktartig auf die jeweiligen Standards konzentrierten
Gleichgewichten der einzelnen Systeme. Die auf der Welt zu beobachtenden, scharf voneinander
abgegrenzten Gebiete mit Rechts- oder Linksfahrgeboten und jeweils daraus folgenden
Systemanpassungen aufgrund der jeweiligen Kompatibilitätsvorteile sind hierfür ein Beispiel48).

2. Wohlfahrtswirkungen bei Netzwerkexternalitäten aufgrund verzögerter, überhasteter
oder falscher Normenwahl49)

Der aus Kompatibilitäten gespeiste Selbstverstärkungsprozeß muß jedoch keineswegs zu einem
sozial optimalen Ergebnis führen.

Der selbstverstärkende Effekt bestimmter Normen kann sowohl bewirken, daß sich von verschie-
denen Normensystemen diejenigen Normensysteme nicht durchsetzen, die von den Betroffenen
gerade gewünscht wurden (Exzeßträgheit). Ebenso kann es jedoch auch geschehen, daß sich das von
allen Betroffenen nicht gewünschte Normensystem durchsetzt (Exzeßbeschleunigung50).

47) Zu den Kompatibilitätsvorteilen zählen auch die durch eine Beachtung des Rechtsfahrgebotes vermiedenen
Inkompatibilitätsnachteile in Form eines Unfalls.
48) Das englische Maßsystem mit Inches und Feet sowie das kontinentale metrische System mit Zentimeter und Meter
sind ein Beispiel, wie durch Standards mögliche Märkte getrennt werden. So ist einem Automobilhersteller nicht
anzuraten, bei der Herstellung des Wagens beide Maßsysteme gleichzeitig einzusetzen, da er hierdurch die Kosten für
seine Werkzeuge und die seiner Händler stark erhöht. Ein wichtiger Grund dafür, daß in den fünfziger und sechziger
Jahren englische Motorräder sich auf dem kontinentalen Markt nicht durchsetzen konnten, obwohl sie qualitativ
wettbewerbsfähig gewesen waren, bestand darin, daß das Motorrad und seine Ersatzteile auf das englische Maßsystem
standardisiert waren und durch das Erfordernis zusätzlicher passender Werkzeuge mit englischen Maßeinheiten bei
möglichen Werkstätten und Kunden den Gesamtpreis der Motorradnutzung zu hoch werden ließen.
49) Vgl. hierzu J. Farrell/G. Saloner, Competition, Compatibility, and Standards: The Economics of Horses, Penguins
and Lemmings, in:H.L. Gabel (ed.), Product Compatibility as a Competitive Strategy, 1987,S. 1 ff. sowieJ. Farrell/G.
Saloner, Installed Base and Compatibility: Innovation, Product Preannouncement, and Predation, 76(5) American
Economic Review, 1986, S. 940 ff. Vgl. hierzu auch die Darstellung beiJ. Tirole, The Theory of Industrial
Organisation, 1988, S. 404 ff.M. L. Katz/ C. Shapiro, Network Externalities, Competition and Compatibility, 75
American Economic Review, 1985, S. 424 ff.
50) Der Ausdruck "Exzeßbeschleunigung" soll auf die Selbstverstärkung, die von den Vorteilen der Kompatibilität
herrühren, hinweisen, die auch dann eintritt, wenn die jeweilige Norm nicht die beste war.
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a. Exzeßträgheit
Hat ein selbstverstärkendes Normensystem aus irgendeinem Zufall heraus erst einmal einen
bestimmten Pfad eingeschlagen, ist es möglich, daß dieser nicht mehr verlassen werden kann, selbst
wenn sich später herausstellt, daß ein anderer Weg nunmehr vorteilhafter wäre51). Es besteht damit
stets die Gefahr von Gleichgewichten in technischen oder rechtlichen Sackgassen aufgrund kurz-
sichtiger, anfänglich mehr oder minder zufällig getroffener, jedoch mit selbstverstärkender Wirkung
verbundener Normierungsentscheidungen.

Der Fall einerExzeßträgheit ist somit dann gegeben, wenn zwar alle wollen, daß das jeweilige Sy-
stem geändert wird, die betroffenen Teilnehmer dies jedoch nicht zuwege bringen52). Aufgrund der
Netzwerkexternalitäten oder anderer Standardisierungsvorteile will jeder, daß der andere dieselbe
Wahl wie man selbst trifft. Wenn sich somit alle durch die neuen Normen verbessern können,
werden alle Betroffenen aufgrund der damit verbundenen Netzwerkvorteile zur gleichen Zeit wech-
seln wollen. Hierzu muß es ihnen gelingen, sich auf den gemeinsamen Zeitpunkt des Wechsels zu
verständigen. Kommt es zu keiner Verständigung und sind die Präferenzen der anderen über den
Zeitpunkt des Wechsels nicht gegenseitig bekannt, kann es zu Exzeßträgheit kommen, da keiner
wissen kann, ob die anderen ihm folgen werden, wenn er zu einem neuen Standard übergeht. So
verharren lieber alle im ungeliebten status quo, als das Risiko einzugehen, daß die anderen nicht
oder erst viel später folgen und somit die Vorangehenden ohne Netzwerkvorteile verwaisen lassen.
Es werden daher in einer solchen Lage nur Nutzer mit einer starken Präferenz, etwa aufgrund
besonderer Vorteile aus dem neuen Standard, frühe Nutzer sein, da sie den möglichen vor-
übergehenden Verlust der Kompatibilität leichter verschmerzen können. Gibt es solche Nutzer
nicht, dann wird der neue Standard niemals übernommen.

Exzeßträgheit kommt somit dann auf, wenn sich nicht genügend Nutzer aus den bestehenden
Kompatibilitäten hervorwagen und die neue Technologie übernehmen. Dies ist am wahr-

51) So hatP. David, Clio and the Economics of QWERTY, 75 American Economic Review, 1985, S. 332 ff. in seiner
Analyse der Geschichte der gegenwärtigen, nach ihrer (amerikanischen) Buchstabenfolge QWERTY genannten
Schreibmaschinentastatur gezeigt, daß diese ursprünglich bewußt daraufhin entworfen wurde, die Schreibgeschwin-
digkeit herabzusetzen, damit sich bei den damaligen ersten Schreibmaschinen nicht die Buchstabenträger ineinander
verhaken konnten, wenn schnell geschrieben wurde. Unwissentlich lediglich auf Arbeiten vonDvorak gestützt, vertratP.
David die Ansicht, daß nach dem Verschwinden dieses technischen Problems eine bessere Anordnung der
Buchstabenfolge nach dem Vorschlag vonDvorak eine rund 30 prozentige Verbesserung der Schreibproduktivität er-
möglichen würde. In ihrer gründlichen Überprüfung dieses Falles habenS.J. Liebowitz/S.E. Margolis, The Fable of the
Keys, XXXIII(1) Journal of Law and Economics, 1990, S. 1 ff. nachgewiesen, daß das Festhalten an einem alten
Standard in der Gegenwart eines neuen und besseren Standards stets einen Verlust darstellt, der wiederum für jemanden
eine Gewinnmöglichkeit bei der Beseitigung dieser verlustbringenden Externalität eröffnet, so daß Fälle, bei denen ein
erheblich schlechterer Standard vorherrscht, nur für kurze Zeit zu beobachten sind oder aber auf staatliche Vorschriften
zurückgeführt werden können. Wenn somit eine Änderung einer veralteten sozialen oder rechtlichen Norm keine für den
Innovator aneignenbare Gewinnmöglichkeiten aufweist, ist auch eine dauerhafte Existenz minderwertiger Normen
möglich. Eine solche Lage kann sich jedoch bei vielen rechtlichen und sozialen Normen ergeben.
52)J. Farrell/G. Saloner, Installed Base and Compatibility: Innovation, Product Preannouncement, and Predation, 76(5)
American Economic Review, 1986, S. 940 ff. bringen das Beispiel von einsam in der Wüste sich zur Nachtruhe betten
wollender Cowboys, die keinen Baum finden, um an diesen ihre Pferde zu binden. Stattdessen knüpfen sie des Nachts
lediglich die Zügel ihrer Pferde zusammen. Obwohl die Pferde als Gruppe völlig frei sind, sich weit zu entfernen und
dorthin zu gehen, wo es ihnen gefällt, führt ihr Weg sie nicht weit vom Lager weg, während ein einzelnes Pferd sich weit
entfernt hätte. Die zusammengebundenen Pferde haben somit Schwierigkeiten sich in ihren Zielen zu koordinieren und
verharren daher ungewollt an derselben Stelle, leiden also aus ihrer Sicht unter Exzeßträgheit.
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scheinlichsten dann der Fall, wenn die Netzwerkexternalitäten groß sind und es erhebliche
Unsicherheit über die Zahl der Nachfolger gibt und die Kommunikationsschwierigkeiten unter den
Beteiligten über den Zeitpunkt des gewünschten Wechsels sich als unüberwindbar erweisen.

Während bisher angenommen wurde, daß alle Beteiligten auf den neuen Standard einschwenken
wollen, ihnen lediglich die Netzwerkvorteile erhaltende Koordination fehlte, ergeben sich ganz
andere Schwierigkeiten, wenn dieInteressen und Wünsche der Beteiligten unterschiedlich sind. Der
Grund für unterschiedliche Interessen an einem Standard können insbesondere unterschiedlich hohe
getätigte Investitionen der Betroffenen in die jeweilige Norm und damit unterschiedlich hohe
Kosten bei einem Übergang darstellen53).

Sind die Interessen aufgrund derartiger Investitionen unterschiedlich, üben diejenigen, die zu-
fälligerweise erstmals die Wahl zwischen einer neuen und der alten Norm haben, entscheidenden
Einfluß darüber aus, ob die alte Norm beibehalten oder zur neuen Norm gewechselt wird.

Hierzu betrachte man das Beispiel, daß die Altnutzer, etwa aufgrund ihrer Investitionen in die alte
Regelung, kein Interesse daran haben, auf den neuen Standard überzugehen und das neue Netzwerk
mit seinen neuen inkompatiblen Normen daher von neuen, noch nicht durch Investitionen
festgelegten Nutzern, etwa jungen Menschen oder Geräteneukäufern, aufgebaut werden muß, die
nur mit einer beschränkten Zahl pro Periode auf den Markt kommen und damit entsprechende Ver-
zögerungen beim Netzwerkaufbau mit seinen Kompatibilitätsvorteilen hinnehmen müssen54). In ei-
nem solchen Fall werden die Kosten der Inkompatibilitäten überproportional von den ersten
Nutzern des neuen Standards getragen. Diese mögen daher auf dessen Übernahme verzichten, selbst
wenn für sie und die späteren Nutzer der Übergang aufgrund der zukünftigen Vorteile des neuen
Standards besser gewesen wäre und auch die Altnutzer für ihre verlorenen Investitionen hätten ent-
schädigt werden können. Wenn nun die ersten neuen möglichen Nutzer sich etwa aus den genannten
Gründen dafür entscheiden sollten, die alten Normen weiterzunutzen und damit die Netzvorteile der
alten Normen noch weiter erhöhen, werden erst recht spätere Nutzer nicht auf die neuen Normen
übergehen. Nur dann, wenn spätere auf den Markt kommende Nutzer aus irgendeinem Grunde einen
erheblich dringlicheren Wunsch nach der neuen Norm aufweisen als die bisherigen zur alten Norm
sich bekannt habenden Personen, und sie daher bereit sind, die durch die Entscheidung der
Vorgänger nochmals erhöhten (Opportunitäts-) Kosten der vorübergehenden Inkompatibilität auf
sich zu nehmen, hat die neue Regelung nochmals eine Chance, sich durchzusetzen. Anderenfalls
tritt dauerhaft Exzeßträgheit auf. Die ersten möglichen Nutzer einer neuen Norm sind daher
entscheidend: ihre Präferenzen, Erwartungen und Wahl bestimmen aufgrund des

53) So haben diejenigen, die schon einen neueren Fernseher mit herkömmlicher Bildauflösung besitzen, ein erhöhtes
Interesse daran, daß geplante Fernsehsendungen in der neuen Norm des Hochauflösungsfernsehens mit ihren alten
Geräten empfangen werden können, während diese Kosten verursachende Eigenschaft für die Neukäufer nicht von
Interesse ist und von diesen finanziell daher nicht honoriert werden würde. Im Bereich von Sozialnormen vgl. hierzu
weiter unten das Beispiel des Aufeinandertreffens traditioneller Gesellschaften und ihrer Altersversorgung mit westli-
chen Systemen.
54) Im Beispiel des Fersehgerätemarktes im Falle des neuen, mit den alten Geräten inkompatiblen
Hochauflösungsfernsehens wäre dies die zunächst geringe Zahl der Sendungen für diese Norm.
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Selbstverstärkungsprozesses der Kompatibilitätsvorteile weitgehend das endgültige Ergebnis über
die Einführung oder Ablehnung der neuen Normen55).

Das Ergebnis der Entscheidung der jeweiligen möglichen neuen Nutzer ist nun abhängig von der
Höhe der relativen Vorteile aus der neuen Regelung im Verhältnis zur alten, von den Kosten des
Ersatzes der alten Regelung, der Probleme auf dem Markt der komplementären Güter, wie etwa
Umschulungskosten der betroffenen Regelanwender und schließlich von der Frage, wann eine noch
bessere Norm vorhanden sein wird. Da für die Wahl des jeweiligen Standards auch die Größe der
zukünftigen Netzwerkvorteile entscheidend ist, kann bereits die bloßeErwartung über deren
Entwicklung die Entscheidungselbsterfüllend beeinflussen. Die Möglichkeit, auf diese Erwartungen
Einfluß zu nehmen, ist damit weitgehend die Möglichkeit, denzukünftigen Standard festzulegen. Je
nach den Umständen undlediglich aufgrund vonErwartungen56) kann es aufgrund der
Netzwerkexternalitäten somit sowohl zu Exzeßträgheit als auch zu Exzeßbeschleunigung kommen.

b. Exzeßbeschleunigung
Die Externalität bei derExzeßbeschleunigung liegt darin, daß die frühen Nutzer auf ihren In-
vestitionen sitzen gelassen werden von Nutzern, die später kommen und keinen Anlaß haben, die
Präferenzen und Investitionen ihrer Vorgänger zu berücksichtigen. Eingesperrt in eine alte Norm ist
man dann, wenn man im Vertrauen auf deren Fortgeltung Leistungen erbracht hat, die ihren Wert
verlieren, wenn die alten Regeln nicht mehr fortgelten oder nicht wie erwartet eine wachsende Zahl
von neuen Netzwerkvorteile erzeugenden Teilnehmern findet. Auch das Humankapital in Form des
Wissens um die Wirkungsweise des alten Normensystems gehört zu den bei einem Wechsel
bedrohten Investitionen. So ist es möglich, daß die möglichen Erstnutzer die neue Norm aus ihrer
Sicht zu Recht, aus der Sicht der nicht berücksichtigten Altnutzer jedoch überhastet übernehmen,
und damit die alten Nutzer mit einer Technik allein gelassen werden, die nun zunehmend ihre Netz-
werkvorteile verliert. Wenn somit die alten Nutzer bei der Entscheidung über die von ihnen in die
alten Normen getätigten Investitionen nicht berücksichtigt werden, kann es eine
wohlfahrtstheoretisch überhastete Übernahme geben. Da die neuen Nutzer lediglich die Vorteile der
beiden Regelungssystemefürsich berücksichtigen und den Verlust der Netzwerkvorteile der bereits
auf die alte Norm festgelegten Personen nicht verspüren, werden sie nur einen Teil der Nutzen und
Kosten des gesamten Vorganges richtig berücksichtigen.

Die irgendwie vorhandene oder von interessierter Seite erzeugte Angst vor einem solchen späteren
Verwaisen, mag zudem frühe Nutzer davon abbringen, die ersteren Normen überhaupt zu
übernehmen, obwohl diese zu jenem Zeitpunkt die besseren gewesen wären57).

55) Gibt es organisierte private Interessenten an einem der möglichen Standards, werden sie schwerpunktartig diese
entscheidende Gruppe der Nutzer zu beeinflussen suchen, vgl. hierzuM. L. Katz/ C. Shapiro, Network Externalities,
Competition and Compatibility, 75 American Economic Review, 1985, S. 424 ff.
56) Vgl. hierzu auch die Analyse beiT. C. Schelling, Micromotives and Macrobehavior, 1978, Kapitel 7, Hockey
Helmets, Daylight Saving, and other binary Choices, S. 211 ff.
57) Vgl. zur Frage räuberischer ProduktankündigungenJ. Farrell/G. Saloner, Installed Base and Compatibility:
Innovation, Product Preannouncement, and Predation, 76(5) American Economic Review, 1986, S. 940 ff. sowieF. M.
Fisher/J.J. McGowan/J. Greenwood, Der Anti-Trust-Fall US gegen IBM, 1985, Kapitel 8, S. 297 ff.
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Die Möglichkeit einer Selbstverstärkung eines Normensystems eröffnet zudem auch besonderen
Raum für Strategien der Beteiligten, deren Wirkung auf denWettbewerbderNormensysteme von
großer Bedeutung ist und nicht stets als positiv beurteilt werden kann. Gehören die getätigten
irreversiblen Investitionen einer Privatperson oder einer politischen oder sonstigen Unternehmer-
gruppe, kann diese Maßnahmen ergreifen, den Verlust ihrer Investitionen zu verhindern. Allein die
geschickte Erzeugung von Erwartungen, daß die neueNorm wenig Aussichten hat, sich durch-
zusetzen, kann verhindern, daß eine neue Regelung einen Netzwerkvorteil zu gewinnen vermag, da
mögliche Kunden die Entwicklung unter Beibehaltung der alten Regel abwarten und damit den
Netzwerkvorteil der neuen Regel nicht erzeugen, sondern vielmehr denjenigen des alten Netzes ver-
stärken. Da die getätigten Investitionen einen Wert darstellen, kann ein solches Ergebnis durchaus
erwünscht sein. Es kann jedoch auch sein, daß die Vorteile der neuen Regel auch bei
Berücksichtigung der getätigten Investitionen einen Übergang gerechtfertigt hätten, so daß die
Erzeugung der blockierenden Erwartungen zu unerwünschter Exzeßträgheit führt.

Netzwerkeffekte können es zudem für einen an einer veralteten Regelung Interessierten lohnend
machen, daß dieser die Vorteile aus der alten Regelung zeitweise unter Hinnahme von Verlusten
durchSubventionen erhöht, bis die alte Regelung durch die neu hinzugekommene Netzwerkbasis
unverwundbar gegen einen Wechsel zu einer neuen Regel geworden ist. Wenn es auf der anderen
Seite jedoch unvorteilhaft ist, auf der alten Regelung sitzen zu bleiben und diese auch nicht gegen
einen Wechsel geschützt werden kann, kann die Exzeßträgheit verschwinden und die Nutzer
veranlassen, überhastet zu einer neuen Technik übergehen in der Furcht, daß dies ein anderer als
Erster tut.M. Katz undC. Shapiro haben insbesondere für Fälle einer internen Subvention zwischen
Erstnutzern und Spätnutzern gezeigt, daß hierdurch die neue, jedoch falsche Regelung von den
Betroffenen gewählt werden kann58).

Der folgende Abschnitt versucht nun mit Hilfe dieser dargelegten Theorie der Standards, eine
Analyse der Wirkungen bestimmter Sozial- und Rechtsnormen vorzunehmen und einige ansonsten
nicht verständliche Maßnahmen des Staates sowie verschiedener Verhaltensweisen der Menschen
zu erklären.

IV. Rechts- und Sozialnormen als Standards mit Netzwerkexternalitäten

1. Wettbewerb verschiedener Normen

In einer offenen Gesellschaft stehen viele soziale und auch rechtliche Normen miteinander im
Wettbewerb. So haben die Bürger das Recht ihre Einstellungen, Lebensstile, Umgebung und
Kulturnormen zu ändern. Diejenigen Institutionen, die die Menschen bei ihren jeweiligen kulturel-
len Leisten halten wollen, haben keine allumfassende Macht, ihren Willen auch vollständig
durchzusetzen und sind in einer offenen Gesellschaft ebenfalls dem Wettbewerb ausgesetzt. Es wäre
daher denkbar, daß die Menschen sich aus den verschiedensten kulturellen Einstellungen diejenige

58)M. L. Katz/ C. Shapiro, Network Externalities, Competition and Compatibility, 75 American Economic Review,
1985, S. 424 ff.
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Mischung zusammenstellen, die ihnen persönlich am besten behagt. Dennoch scheint es richtig zu
sein, daß dieser Vorgang für viele grundlegende Sozialnormen selbst bei täglichem Kontakt mit
einer anderen Kultur nur sehr langsam verläuft. Kulturen als ein System von Sozialnormen weisen
somit die Eigenschaft auf, daß sie die Träger dazu anhalten können, sich entweder für die eine oder
die andere Kultur zu entscheiden und nicht für ein Mittelding zwischen beiden.Kulturen sind somit
getrennte,lokalstabileGleichgewichtevonVerhaltensnormen. Der Grund, daß keine Mittellö-
sungen zu beobachten sind, ist darin zu sehen, daß die jeweiligen Personen, die eine solche Lösung
versuchen, die Kompatibilitätsvorteile verlieren, die die Normenzusammenhänge der jeweiligen
Kultur erzeugen59).

Die weitverbreitete Ablehnung von "Fremden" aus anderen Kulturkreisen könnte somit ihren Grund
darin finden, daß die einzelnen Menschen bei einer Interaktion mit den "Fremden" sich nicht auf
standardisierte Verhaltensmuster des Gegenübers verlassen können und damit die Kompatibili-
tätsvorteile der Vereinheitlichung verlieren. So liegt ein Standardisierungsvorteil für die Bürger
Europas in ihrer Anerkennung der "westlichen demokratischen Werte", da hierdurch
Auseinandersetzungen über schwer lösbare Grundprinzipien aus dem normalen Alltagsgeschäft
herausgehalten werden und damit je nach Wertgeladenheit schwierig zu lösender "Prinzipienstreit"

59) Unvereinbarkeiten aufgrund des Systemcharakters einzelner Normen treten insbesondere bei
Modernisierungsrevolutionen in Entwicklungsländern auf. Dort ist zuweilen eine erhebliche Feindschaft gegenüber der
"Verwestlichung" ihrer jeweiligen Lebensformen zu beobachten. Die modernen Rechtsregeln werden als System
empfunden, dem mit einem traditionellen Rechtssystem, wie etwa der Scharia, fundamental entgegengetreten werde
müsse. Es ist sicherlich richtig, daß ein Teil der Ablehnung gegen das Vordringen der westlichen Lebensart und ihres
Rechtssystems darauf zurückgeführt werden kann, daß die etablierten Kräfte in politischen und religiösen Unternehmen
sich in ihren Interessen von einer Änderung der Haltungen und des Denkens ihrer Mitbürger bedroht sehen und sie daher
einen ideologischen Überbau zur Begründung ihrer Ablehnung suchen müssen, da sie für eine schlichte, offen
ausgewiesene Interessenpolitik wenig Unterstützung fänden. Dennoch ist dies nicht die gesamte Erklärung. Ein Teil der
Abwehr gegen den Wettbewerb westlicher Normen läßt sich vielmehr aus den gegenseitigen Systeminkompatibilitäten
der Normen der traditionellen und der modernen Welt begründen, die bei einem Wettbewerb der Systeme zu wenig be-
grüßenswerten Wirkungen für diejenigen führt, die sich auf die Fortgeltung der alten Normen verlassen hatten. Hierbei
ist insbesondere an die Möglichkeit zu denken, daß eine Person das eine Normensystem verläßt und in ein anderes
System unter Hinterlassung impliziter, vom Versprechensempfänger nicht mehr durchsetzbarer Schulden abwandert und
hierdurch das verlassene System zerstört wird. Ein Beispiel hierfür kann etwa in der Flucht junger, produktiver
Mitglieder aus traditionellen Großfamilien in die Großstadt zu sehen sein, die sich hierdurch der familiär organisierten
Altersversorgungsverpflichtung zu entledigen gedenken und sich gleichzeitig der dörflich-familiären Sanktion auf diesen
Bruch des impliziten Generationenvertrages zu entziehen suchen. Werden somit bei einer Einführung der westlichen
Familienrechtsnormen die bisherigen Regelungen der traditionellen Gesellschaft insbesondere mit ihren Versi-
cherungsaspekten nicht mehr durchsetzbar, sehen sich diejenigen, die im Vertrauen auf die Weitergeltung traditioneller
impliziter Verträge erhebliche Vorleistungen erbracht haben, um ihre vielleicht lebensentscheidende Gegenleistung ge-
prellt. Es ist nicht verwunderlich, daß derart Bedrohte Anhänger traditionalistischer, auf Abwehr enteignender
"westlicher" Regelungen drängender Politiker werden, die wiederum erst in dieser Aufgabe ihren politischen Markt
finden. Das Auftreten derartiger "fundamentalistischer" Politiker und ihr Auftrag, das mit neuen Normen in Wettbewerb
stehende tradierte Normen- und Gesellschaftssystem mit Hilfe des Staates zu bewahren, erscheint auch auf dem nicht
miteinander abgestimmten Aufeinandertreffen bisheriger und neuer Normen- und Rechtssysteme erklärbar, die aufgrund
des Systembruchs der jeweiligen Normen mit erheblichen Verteilungskonflikten für vergangene Leistungen und
zukünftige Lebenschancen verbunden sind. Das Zusammentreffen "impliziter Vertragssysteme" und moderner Verträge
sowie die gleichzeitige Veränderung ihrer jeweiligen Durchsetzbarkeit lassen dann für das System der impliziten
Verträge traditioneller Gesellschaften nur noch geringen Raum. "Implizite Verträge" sind jedoch auch noch in der mo-
dernen Industriegesellschaft insbesondere bei Arbeitsmärkten von großer Bedeutung, vgl. hierzuM. Adams, Höchst-
stimmrechte, Mehrfachstimmrechte und sonstige wundersame Hindernisse auf dem Markt für Unternehmenskontrolle,
Die Aktiengesellschaft, 1990, S. 63 ff. (73 f.) mit weiteren Nachweisen. Vgl. allgemein zu diesem Absatz den
Übersichtsartikel vonD. S. Landes,Why Are We So Rich and They So Poor?, 80(2) American Economic Review,
Papers and Proceedings, May 1990, S. 1 ff.
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vermieden wird60).StandardisierungdurchKulturen bedeutet dann, daß sich die Ausdrucksformen
im Wettbewerb um die Lebenschancen und die Konfliktmuster auf bestimmte Parameter vermin-
dern und nicht jeweils das ganze System erfassen. Hierdurch werden insbesondere Konfliktlösungen
leichter erreichbar, da aufgrund der durch die jeweilige Kultur standardisierten Verhaltensweisen
nicht jede Streitfrage durch die ansteigende Dimension der vergleichbar zu machenden Aktionen der
Teilnehmer immer teurer und schwieriger wird. Das "Finden des kleinstengemeinsamen Nenners"
ist unter den Standards einer gleichen Kultur leichter. Dies gilt insbesondere dann, wenn es sich um
Sozialbräuche handelt, die lediglich durch Versuch und Irrtum von den Mitmenschen in Erfahrung
zu bringen sind.

Sind die Menschen bei ihren Transaktionen zudem risikoscheu, verstärkt dies den Wunsch nach
kultureller Standardisierung der Sozial- und Rechtsnormen um ein weiteres.

Bloße Kompatibilitätsvorteile können dann auch dazu führen, daß sich eine verschwindende kul-
turelleMinderheit bildet, deren keineswegs minderwertigeren Normen lediglich aufgrund der
selbstverstärkenden Standardisierungsvorteile der konkurrierenden Kultur rasch aufgegeben werden.
Dieser Vorgang wird vor allem von jungen Menschen getragen werden, die noch nicht aufgrund von
Humankapitalinvestitionen weitgehend in den alten Verhaltensstandards eingesperrt sind. Es
versteht sich, daß ein solcher Vorgang auch für ganzeRechtsordnungen gelten kann, wenn Stan-
dardisierung bei internationalen Transaktionen erhebliche Vorteile mit sich bringt. Das zu
beobachtende weltweite Vordringen des amerikanischen Rechtssystems mag auch hierauf zu-
rückzuführen sein.

Die hier vorgetragene Ansicht vermag auch zu erklären, aus welchem Grund Eltern große Auf-
merksamkeit nicht nur den von ihren eigenen Kindern in Schule und Elternhaus zu lernenden
Gegenständen und Regeln widmen, sondern auch den Lehrplan und die zu lernenden Verhal-
tensnormen anderer Kinder daraufhin überprüfen, ob sei ihnen zusagen. Die Bildung junger
Menschen ist für alle Bürger deshalb von Interesse, weil durch sie daskulturelleNetzwerk erzeugt
wird, das auch den Wert der eigenen bereits erworbenen Verhaltensweisen mitbestimmt. In der
Sprache des Telephonnetzes sorgen somit die alten Nutzer dafür, daß gegebenenfalls eine Konven-
tion der Weiternutzung der bisherigen Telephontechnik auch gegenüber den möglichen Nutzern
neuerer Techniken durchgesetzt wird, die die alten Nutzer davor schützen soll, nicht auf ihrer
eingeführten Technik sitzenzubleiben und den Anschluß an andere Bürger zu verlieren.

60) Ein derartiges Prinzip kann auch darin bestehen, daß man für bestimmte Gebiete gerade kein verbindliches Prinzip
anerkennt. Der "Marktplatz für Ideen", der seine Kraft gerade in der "schöpferischen Zerstörung" anderer Ideen erweist,
kann nur arbeiten, wenn auf ihm ein verbindliches, unangreifbares Prinzip ausgeschlossen ist, vgl. hierzuM. Adams,
Warum kein Ersatz von Nichtvermögensschäden?, erschienen in:C. Ott/H.B. Schäfer (Hrsg.), Allokationseffizienz in
der Rechtsordnung: Beiträge zum Travemünder Symposium zur Ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 1989, S. 210 ff.
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2. Die von Weizsäcker'sche "Zeit und Geld" Dichotomie

Auch innerhalb von Kulturen kann es lokal stabile, getrennte Normensysteme geben, in denen
bestimmte Verhaltensweisen verboten sind, die in anderen Zusammenhängen gefördert werden. So
gelten, wieC.C. von Weizsäcker in seinem Aufsatz über die Zeit und Geldtauschgemeinschaft61)

dargelegt hat, in Familien, Ehen, FreundschaftenBewertungstabus, die an anderer Stelle in der
Gesellschaft, wie etwa in Unternehmen, nicht vorhanden sind. Dabei sei insbesondere der Ge-
gensatz und die gegenseitige Beeinflussung zwischen zwei als grundsätzlich unterschiedlich emp-
fundenen Organisationsformen des Leistungsaustauschs von großem Interesse: Das System der über
als eigennützig eingeschätzten Märkte laufenden Kooperationen unter Nutzung des Geldes und der
Leistungsaustausch, der in der Familie und anderen als "altruistisch" angesehenen Gruppen erfolgt.
Beide Systeme besitzen jeweils besondere Vorzüge und Nachteile, können jedoch nur unter be-
stimmten Voraussetzungen nebeneinander existieren. So hatC.C. von Weizsäcker in seinem
Aufsatz62) die These aufgestellt, daß sich ein durch die gesamte Geistesgeschichte des Abendlandes
hinziehender grundlegender Gegensatz zwischen der "Geldtauschgemeinschaft" und der von ihm so
genannten "Zeit-Tauschgemeinschaft" beobachten läßt. Zwischen beiden Systemen gebe es keine
Mischung: "Tertium non datur", obwohl Grundschema der ökonomischen Erklärung beider sozialer
Interaktionen derTausch sei. Indem sich Personen gegenseitig in der Bedürfnisbefriedigung er-
gänzten, indem jeder dem anderen etwas gibt, stünden sie zueinander in einer sozialen Beziehung
und diese soziale Beziehung sei der Tausch. Tauschbeziehungen seien nun keinesfalls auf mit Geld
abwickelbare Transaktionen beschränkt.

Geldtauschbeziehung wiesen durch die Möglichkeit, eine ungeheure Zahl von Personen in die
gegenseitige Arbeitsteilung einbeziehen zu können, sehr große Produktivitätsvorteile auf. Durch das
allgemeine weltumspannende Tauschmittel Geld entstehe zugleich ein allgemeiner Wertmaßstab, in
dem alle ausgetauschten Leistungen mittels ihres Marktpreises für Tauschzwecke bewertet würden.
Dieser Wertmaßstab eröffne nun auch die Möglichkeit, feststellen zu können, ob die zwischen zwei
Personen ausgetauschten Leistungen wertmäßig einander entsprechen. Wenn dies nicht der Fall sei,
werde der Saldo durch Geldzahlungen ausgeglichen. Die Geldwirtschaft habe damit folgende allge-
meine Struktur: in einem ausbalancierten Zustand ist die Leistungsbilanz eines jeden Mitgliedes
dieser Wirtschaft gegenüber derSumme aller anderen Mitglieder ausgeglichen, aber gegenüber fast
jedem einzelnen anderen Mitglied nicht ausgeglichen. Denke man sich die Geldzahlungen weg, so
sei die Geldwirtschaft ein komplexes System unilateraler Leistungsbeziehungen. Der Ausgleich
zwischen Leistung und Gegenleistung vollziehe sich nicht in jedem Augenblick, sondern in der Zeit.
Das Geheimnis des Tauschmittels Geld ermögliche es, ein strukturell altruistisches Leistungsge-
flecht durch ein egoistisch motiviertes Handeln der Tauschpartner aufzubauen.

Neben diesen "Geldtauschgemeinschaften" gebe es jedoch auch "Zeittauschgemeinschaften", bei
denen der Austausch der Leistungen ohne den Geldschleier koordiniert werde. Beispiel hierfür seien
Ehen, Freundschaften, Familien, Kollegialbeziehungen, Karriereseilschaften, Geschäftsfreund-
schaften, Bergsteigerkameradschaften. Auch in diesen Fällen handele es sich um eine Tauschge-

61)C. C. von Weizsäcker, Zeit und Geld, unveröffentlichtes Manuskript, Bern 1985.
62)C. C. von Weizsäcker, Zeit und Geld, unveröffentlichtes Manuskript, Bern 1985.
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meinschaft, in dem nicht in jedem Augenblick, sondern nur bei zeitüberbrückender Betrachtung der
eine dem anderen unter dem impliziten Versprechen hilft, daß ihm zu einem anderen Zeitpunkt
geholfen werde. Entscheidend sei nun, daß in der "Zeittauschgemeinschaft" der Prozeß fehle, der in
der Geldtauschgemeinschaft zu objektiven Tauschwerten für die jeweiligen Leistungen führe, da er
aus zu wenigen Personen bestehe, um den Wettbewerb als Objektivierungsverfahren möglich zu
machen. Stattdessen sei man bei dem Versuch, die Leistungen quantitativ miteinander zu
verrechnen, in einer dem bilateralen Monopol vergleichbaren Lage, das keine eindeutigen
Austauschrelationen der Leistungen festlege und daher zu endlosem Streit führen müsse. Jede
Bewertung von Leistungen müsse jedoch aufgrund der psychologischen Grundbedingung des
Strebens nach zumindest gleich guter Behandlung dazu führen, daß alle Beteiligten denBi-
lanzausgleich ihrer Leistungen mit Macht anstrebten. Um dem zerstörerischen Streit beim Versuch
einer allgemeinen Leistungsbewertung zwecks Bilanzausgleichs abzuwenden, müsse daher eine
"Zeittauschgemeinschaft" als Grundlage ihrer dauerhaften Existenz auf einemVerbotder
quantitativenLeistungsbewertung bestehen. Jeder Versuch einer quantitativen Leistungsbewertung
innerhalb einer "Zeittauschgemeinschaft" wäre damit notwendigerweise mit ihrer Auflösung oder
ihrem Übergang in die "Geldtauschgemeinschaft" verbunden, da nur diese Bewertungen ohne
Selbstzerstörung ermögliche. Seien somit im Wege einer "Zeittauschgemeinschaft" wichtige
Vorteile für ihre Mitglieder erreichbar, müsse sie zu ihrer Sicherung ein Bewertungsverbot der in ihr
erbrachten Leistungen durchsetzen. Der Widerstand vieler Menschen dagegen, Werte wie Leben,
Freiheit, Liebe, Gesundheit in konkreten Zusammenhängen, wie etwa einer Nutzung des Au-
tomobils, quantitativ zu bewerten, obwohl in der Praxis staatlicher Politik ständig zwischen diesen
Werten und finanziell quantifizierten Werten entschieden werde, verstehtC.C. von Weizsäcker als
Schutz dessystemerhaltendenBewertungstabus im Rahmen von Zeittauschgesellschaften. Nach
C.C. von Weizsäcker müsse sich daher der Ökonom mit dem insbesondere in der Jurisprudenz anzu-
treffenden Widerstand gegen die quantifizierende Bewertung vieler Werte abfinden, bis er nach-
weisen könne, daß die Vorteile der Quantifizierung aufgrund einer rationaleren Politik die mögli-
chen Nachteile aufwiegen, die darin bestehen mögen, daß die besonders mit Zeit-
tauschgemeinschaften verbundene Menge an Altruismus in der Gesellschaft vermindert werden
könne.C. C. von Weizsäcker schlägt in seiner Arbeit desweiteren einen eindrucksvollen Bogen zur
Geschichte des sozialphilosophischen Denkens des Abendlandes und weist nach, daß sich diese
Dichotomie im Denken vieler Sozialphilosophen, wiePlato, Adam Smith, Marx, Freud, Fromm,
Popper, Maine, Spencer, Weber, Tönnies, Durkheim, Parson, Smelser, Polanyi, Becker
wiederfindet, wobei seiner Ansicht nach viele von ihnen sehr dezidiert jeweils zugunsten einer der
beiden Tauschgemeinschaftssysteme Stellung bezogen hätten, indem sie sich in ihren Bewertungen
auf jeweils einen bestimmten Einfluß der beiden Tauschformen, einerseits auf die Freiheit des
Individuums und andererseits auf die Menge des Altruismus in den jeweiligen Gesellschaft,
festgelegt hätten.

Die hier vorgelegte Arbeit zeigt nun, daß einerseits der Aufsatz vonC. C. von Weizsäcker als ein
Beispiel dafür verstanden werden kann, daß aufgrund des Systemgedankens trennende
Gleichgewichte in Geld- und Zeittauschgemeinschaften möglich sind und auch tatsächlich
beobachtet werden können. Auf der anderen Seite wird deutlich, daß die Kompatibilität innerhalb
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einer Gruppe schaffenden Systemnormen nicht einfach ohne Schaden als isolierte Normen dem
Wettbewerb ausgesetzt werden können, da anderenfalls einige der Personen mit ihren im Vertrauen
in die zukünftige Kooperation getätigten Investitionen unerwartet auf das Austauschsystem des
Geldes und des zivilrechtlichen Vertrages verwiesen werden und damit das Ausbleiben ihrer
lediglich implizit erhofften Gegenleistung beklagen müssen.C. C. von Weizsäcker weist daraufhin,
daß es ungeklärt sei, ob es in dem von den Bürgern gewünschtem Umfang gelingt, die jeweiligen in
der "offenen Gesellschaft" im Wettbewerb miteinander stehenden Normensysteme so voneinander
zu trennen, daß ihre innere Stabilität gewahrt bleibt und "Zeittauschgemeinschaften" dort wei-
terbestehen können, wo sie von größerem Nutzen sind als "Geldtauschgemeinschaften". Erweisen
sich daher bestimmte, sozial wünschenswerte Zeittauschgemeinschaften im Wettbewerb mit der
Geldtauschgemeinschaft als unerwünscht instabil, kann sich eine Rechtfertigung für unterstützende
Maßnahmen des Staates ergeben. Steuerliche Familienförderung mag in der hier vorgetragenen
Argumentation daher eine Stütze finden.

3. Rechts- und Sozialnormenvereinheitlichung und Vielfalt

Eine Rechts- oder Sozialnormenvereinheitlichung, wie die europäische Rechtsvereinheitlichung
oder die Herausbildung einer "westlichen Wertegemeinschaft", kann bewirken, daß die Möglichkeit
einer kostengünstigeren Kooperation der Menschen vergrößert wird und damit dieVielfalt der
miteinander kombinierbaren menschlichen Eigenschaften oder Unternehmensleistungen zunimmt,
obwohl ein Teil der Vielfalt der möglichen Normen durch die Vereinheitlichung der
Normensysteme verloren geht. WieC. Matutes/P. Rigibeau63) für Industrieprodukte betonen, kann
sich auch bei einer vereinheitlichenden Standardisierung aufgrund der standardisierungsbedingten
neuen zahlreicherenMischungsmöglichkeiten unterschiedlicher Produkte dennoch die Vielfalt der
nutzbaren Produkte erhöhen. Obwohl somit bei Normenstandardisierungen wie der europäischen
Rechtsvereinheitlichung zunächst durch das Verschwinden einiger Normensysteme weniger Vielfalt
eintritt, kann sich die Vielzahl der menschlichen Kooperationsmöglichkeiten dennoch dann
erhöhen, wenn die individuellen Eigenschaften der Menschen oder der Unternehmen die
Bewertungsgrundlage der Vielfalt sind und nicht diejenigen des Rechtssystems. Ein Beispiel hierfür
mag der Heiratsmarkt sein. Wenn durch die Schaffung eines einheitlichen europäischen Eherechts
rechtliche oder kulturelle Barrieren entfallen, wird trotz der Standardisierung in den Normen der
mögliche Ehemarkt für die einzelnen Personen größer und damit auch die Chance, denjenigen zu
finden, der zu den eigenen spezifischen Charakteristika und Präferenzen am besten paßt.

63)C. Matutes/P. Rigibeau,Mix and Match: Product Compatibility Without Network Externalities, 19(2) Rand Journal
of Economics 1988, S. 221 ff.
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V. Theorie der Normentstehung und Erklärung einander widersprechender effizienter
Normen

Die aufgeführten Beispiele erlauben für den Vergleich mehrerer Rechtsordnungen den Schluß, daß
die vonR. Posner für die Rechtsordnung und die von Ökonomen für Sozialnormen erhobene Be-
hauptung ihrer Effizienz nicht lediglich durch die Aufzählung von Normen erschüttert werden kann,
die in dem vonR. Posner oder anderen Ökonomen, Juristen oder Soziologen dargelegtem
Zusammenhang offensichtlich ineffizient sind. Es ist vielmehr möglich, daß ein- und dieselbe Re-
gelung an einer Stelle "effizient" und in einem anderen System "ineffizient" ist. Die Widersprüche
zwischen den jeweiligen Effizienzbewertungen von Normen können jedoch mit der Annahme
aufgehoben werden, daß die jeweilige Norm in ein bestimmtes besonderes System eingebettet ist,
das effizienzsteigernde Netzwerkeffekte aufgrund von Kompatibilitätsvorteilen aufweist. Die Kritik
vonJ. Elster, die Effizienz vieler Normen werde von Wirtschaftswissenschaftlern lediglich mittels
beliebig ad hoc zusammengestellter "Just-so Stories" behauptet, seien dieselben Normen in anderen
Umständen doch offensichtlich ineffizient, kann daher dann zurückgewiesen werden, wenn die
betreffenden Normen aufgrund des Zusammenwirkens mit bestimmten anderen Normen
Netzwerkkompatibilitäten erzeugen und damit jeweils nur aufihrSystembeschränkte Effizi-
enzeigenschaften aufweisen, die in anderen Lagen keineswegs vorhanden sein müssen.

Läßt man nun die zuvor geäußerten Argumente zurPosner'schen Effizienzfrage des Common Law
noch einmal Revue passieren, ergibt sich, daß selbstvölligbeliebigeFestlegungen von Rechts-
normen, wenn sie einen Systemzusammenhang aufweisen und damit aufgrund ihrer Netz-
werkvorteile relativ kostengünstig Transaktionen zwischen den Bürgern ermöglichen, die Kraft
aufweisen können, sich durchzusetzen und damit "effizient" zu werden. Es ist somit nicht der vonR.
Posner behauptete Selektionsmechanismus, nach dem das Erreichen der Effizienz der Common
Law Regelungen auf eine erhöhte Rate gerichtlicher Überprüfungen oder bei Ineffizienz vermehrt
drohender gesetzlicher Eingriffe zurückgeführt werden kann64), sondern die Netzwerkeigenschaften
der betreffenden Rechtsregelungen65).

64) Vgl. hierzuR. A. Posner, Economic Analysis of Law, 1986, S. 506.Zur Kritik vgl.auch R. Cooter/ L. Kornhauser,
Can Litigation Improve the Law without the Help of Judges, IX(1) Journal of Legal Studies, 1980, S. 129 ff.
65)R. Sugden, Spontaneous Order, 3(4) Journal of Economic Perspectives, 1989, S. 85 ff. versucht das Auftreten
sozialer Normen ohne bewußten Plan und ohne "formale Durchsetzungsmaschinerie" als "evolutionär stabile"
Übereinkünfte zu erklären, die nicht von den jeweiligen Menschen aufgrundihrer Effizienz ausgewählt würden, sondern
durch eine Evolution aufgrund ihrer Analogiefähigkeit in einem Koordinationsspiel.
Die Verwendung des Begriffs des "evolutionär stabilen Gleichgewichts" an Stelle desNash-Gleichgewichts ermöglicht
R. Sugden lediglich zu erklären, daß ein Gleichgewicht auch dann erhalten bleibt, wenn sich kleine Abweichungen von
ihm einstellen, da sich in einem solchen Fall Individuen und selbst noch kleinere Gruppen dann schlechter stellen, wenn
sie auf sich allein gestellt versuchen, sich vom Gleichgewichtspunkt zu entfernen. Gegenüber kleineren Abweichungen
ist ein evolutionär stabiles Gleichgewicht mit einer höheren Stabilität begabt. Damit hatR. Sugden zum Teil den
Systemgedanken der positiven Rückkoppelung erfaßt, jedoch nicht erläutert, worauf diese beruhen könnte. Seine Sicht,
es handele sich bei Sozialnormen um Koordinationsspiele, ist zudem erheblich verengter als die hier vorgetragene Be-
gründung der Kompatibilitätsvorteile aus Standardisierungen aufgrund von Sozialnormen. Seine Vorstellung, daß
soziale oder gar rechtliche Regeln sich lediglich aufgrund ihrer Analogiefähigkeit durchsetzen, erscheint zudem als nicht
zutreffend. So gibt es vielfache rationale Anstrengungen der Menschen, die von ihnen benutzten Regeln nicht nur der
Einfachheit halber nach ihrer Analogie auszusuchen, sondern dem jeweiligen Problem angepaßte Regelungen zu finden.
Zudem ist auch die Feststellung einer Analogie mit erheblichen Freiheitsgraden behaftet, da ja auch die Basis der
Ähnlichkeit gewählt werden muß. Dem Juristen ist zudem aus seinem Methodenkasten seit altersher die Möglichkeit
eines Analogieschlusses ebenso bekannt wie die Möglichkeit des "e contrario"- Schlusses, der zum entgegengesetzten



27

Damit ist auch geklärt, warum sich völlig verschiedene, weitgehend beliebige Rechtssysteme je-
weils dann nebeneinander halten können, wenn sie starke interne Kompatibilitätsvorteile aufweisen
und der Bruch von internen Verpflichtungen durch die Möglichkeit einer Flucht aus dem System
ausgeschlossen ist. Der Widerspruch in der gleichzeitigen Beurteilung von Rechts- und So-
zialnormen als effizient und ineffizient löst sich durch die mögliche Eigenschaft von Normen auf,
Netzwerkvorteile erzeugen zu können.

VI. Die Aufgabe des Marktes, des Staates sowie der europäischen Rechtsvereinheitlichung
bei Netzwerkeffekten von Normen

Da Netzwerkexternalitäten die einzelnen, unverbunden miteinander abgeschlossenen Verträge der
Bürger voneinander abhängig machen, enstehen neuartige Interessenkonflikte und soziale
Koordinationsprobleme in Form von Exzeßträgheit, völliger Verhinderung des eigentlich ge-
wünschten Normensystems, aber auch die Möglichkeit einer überhasteten Übernahme oder der Zer-
störung gewünschter Normensysteme im Wettbewerb miteinander aufgrund von Zufälligkeiten.

Der Vorteil vonRechtsvereinheitlichungen, wie etwa derjenigen durch die Europäische Ge-
meinschaft, besteht nun darin, daß sie Exzeßträgheiten vermeiden helfen und Such- und Ko-
ordinationskosten vermindern. Die Ineffizienzen von Exzeßträgheit oder Exzeßbeschleunigung, die
lediglich auf den Problemen einer richtigen Koordinierung beruhen, können durch eine einfache
Verbesserung der Kommunikation und der Erwartungen überwunden werden, so daß bedeutsame
Ineffizienzen nur dann auftreten können, wenn diese Kommunikation erschwert oder verzögert ist,
oder wenn die Nutzer jeweils unterschiedliche Präferenzen für die einzelnen Normensysteme haben,
sich aber durchaus noch an ihren gegenseitigen Netzwerkvorteilen erfreuen möchten66).

Im Falle der Wünschbarkeit eines Übergangs einer großen Zahl von Personen zu einem neuen
Verhalten scheitert eine verläßliche Kommunikation oder der Abschluß verbindlicher Verträge an
der Vielzahl der Personen und ihren möglichen zur Blockade führenden Winkelzügen bei den Ver-
tragsverhandlungen, so daß hier nur noch derStaat durch verbindliche koordinierende Regelungen
weiterhelfen kann.

So kam es in der Bundesrepublik im Jahre 1985 zu einer ineffizienten Verzögerung des Einsatzes
von Katalysatoren in Personenwagen, da die Mineralölgesellschaften mit dem Aufbau eines Ver-
triebsnetzes für bleifreies Benzin solange warten wollten, bis es hierfür genügend Nachfrage gab,
während die Automobilhersteller wiederum Wagen mit Katalysator erst dann anbieten wollten,
wenn die Käufer sicher sein konnten, überall bleifreies Benzin zu finden67).

Ergebnis führt. Diese Technik ist auch anderen Normeninterpreten sozialer Regelungssysteme bis hin zu unmündigen
Familienmitgliedern geläufig.
66) Vgl.J. Farrell/G. Saloner, Standardization, Compatibility, and Innovation, 16 Rand Journal of Economics, 1985, S.
70 ff.
67) Bei vielen Fällen des Umweltschutzes, die einen Übergang eines arbeitsteilig auf viele Unternehmen verteilten
Herstellungsvorganges erfordern würden, sind derartige Netzwerkprobleme Ursache für Verzögerungen, obwohl der
Übergang von allen gewollt würde. Hier besteht eine wichtige koordinierende Staatsaufgabe mit großen Vorteilen für
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Zur Lösung derartiger Exzeßträgheit muß staatlicher Zwang die gegenseitige Kompatibilität der
neuen Produkte und Verhaltensweisen sichern, da sie sich anderenfalls trotz allgemeinen Wunsches
nicht durchzusetzen vermöchten. Allein die Existenz einer staatlichen Regelung mag genügend sein,
da diese die zurSelbsterfüllung hinreichendenErwartungen der Beteiligten zu erzeugen vermag.

1. Einschränkung der Geltung des Coase-Theorems bei Verträgen mit Netzwerkeffekten

In der Theorie der ökonomischen Analyse des Rechts einflußreich und für viele praktische Fälle von
großer Bedeutung ist das sog.Coase-Theorem, das abgekürzt besagt, daß im Rahmen kostengünstig
zustandebringbarer vertraglicher Beziehungen unter wohlinformierten Vertragspartnern im
Grenzfall die juristische Zuordnung von Rechten keinerlei Einfluß auf das sich nach vertraglicher
Anpassung einstellende Ergebnis besitzt68). Weisen Rechtsnormen oder individuelle Verträge jedoch
Netzwerkeigenschaften auf und wirken damit auf andere Verträge oder Verhaltensweisen ein, er-
fährt dasCoase-Theorem dadurch eine wichtige Einschränkung, daß die Abwesenheit von
unkompensierten Wirkungen auf Dritte ("externe Effekte"), die dasCoase-Theorem bei den als
Internalisierungsverfahren genutzten Verträgen unterstellte, nicht mehr gegeben ist. Der Vertrag als
das Mittel der Internalisierung und Beseitigung verwandelt sich bei Netzwerken zum Mittel der
Schaffung externer Effekte.

Netzwerkvorteile oder-nachteile sind somit dann ein Argument gegen die Geltung desCoase-
Theorems, wenn esnicht möglich ist, alle von der Festlegung des Gesamtsystems betroffenen
Personen in den Vertrag einzubeziehen. Nicht nur infolge der großen Zahl von Teilnehmern bei
Netzwerken muß eine solche Vereinbarung realistischerweise scheitern. Entscheidend sind auch die
nichtvorhersehbaren Netzwerkeinflüsse auf viele mögliche Betroffene und derPfad, den ein
solches sich selbstverstärkendes System durch den Aufbau immer weiterer Kompatibilitäten

alle Beteiligten. Allerdings kann der Staat auch eine überhastete, infolge der Standardisierungsvorteile später nicht mehr
änderbare Übernahme neuerNormen oder Technologien veranlassen. Als ein solches Beispiel einer überhasteten
Übernahme einer inferioren Technologie gilt der Leichtwasserreaktor, vgl. hierzuR. Cowan, Nuclear Power Reactors: A
Study in Technological Lock-in, Journal of Economic History 1990, S. 541 ff.
68) Eine hilfreiche Lehrbuchformulierung des"Coase-Theorems" findet sich beispielsweise beiP.R.G. Layard/A.A.
Walters, Microeconomic Theory, 1978, S. 189 ff. und lautet wie folgt: "Coase-Theorem. Wenn Verhandlungen ohne
jegliche Kosten möglich sind, alle Rechte wohldefiniert sind, und eine Umverteilung nicht die relative Bewertung der
Güter verändert, gilt:
1. Die Allokation der Ressourcen ist identisch, wie auch immer die Rechte durch das Gesetz zugeteilt werden.
2. Die Allokation der Ressourcen ist effizient, so daß es kein Externalitätenproblem gibt. Die Einführung einer Steuer
führt zum Verlust der Effizienz."
Vgl. zur umfangreichen Literatur zum Geltungsbereich desCoase-Theorems etwaJ. Farrell, Information and the
Coase-Theorem, 1(2) Journal of Economic Perspectives, 1987, S. 113;M. Adams, Ökonomische Analyse der
Produkthaftung, Beilage 20, Betriebsberater, November 1987, S. 3 ff. mit weiteren Nachweisen. Praktisch wichtiger
Anwendungsbereich desCoase-Theorems sind die Fälle, in denen die Betroffenen miteinander Verträge abschließen. So
führen beispielsweise arbeitsrechtliche Schutznormen für Arbeitnehmer über Gleichgewichtsanpassungen vermittels
Marktzutritt oder Marktverlassen der Arbeitgeber zu ausgleichenden Lohnsenkungen oder verringerten
Arbeitsmöglichkeiten; Einschränkungen der Vertragsfreiheit für Vermieter zu höheren Mietpreisen; eine verschärfte
Produkthaftung zu höheren Preisen etc.. Vgl. hierzu für das Arbeitsrechtetwa M. Adams, Zum Bürgerlich-rechtlichen
Benachteiligungsverbot nach § 612 III BGB, Juristenzeitung 1991, S. 534 ff. Für ein Beispiel aus dem Bereich des
Umweltschutzes vgl.M. Adams, Das Verursacherprinzip als leere Worthülse, Juristenzeitung 1989, S. 787 ff.



29

letztlich nimmt. Insofern haben selbstverstärkende Normensysteme "chaotische", nicht vorher-
sehbare und damit vertraglich nicht erfaßbare Eigenschaften69).

Der Markt hat zwar bei der Zusammenfassung der Wünsche der Menschen gewisse Vorzüge, wie
sie insbesondere vonF. A. Hayek in seiner Nobelpreisrede70) von 1974 so eindringlich geschildert
wurden. Bei zunehmenden Erträgen aufgrund von Kompatibilitätsvorteilen wird die Leistung des
marktmäßigen Aggreggationsverfahrens jedoch deutlich fragwürdiger: So kann die Entscheidung
der Standardisierung in die Hände einiger weniger früher oder großer Unternehmen fallen, die nicht
unbedingt sehr gut informiert sein müssen oder an dem für alle besten Standard sogar höchst
desinteressiert sind. Wenn zudem die jeweils Entscheidenden größere Erträge aus einer schnellen
Entscheidung ziehen können, werden sie zu früh standardisieren. Obwohl der Markt immer
irgendein Ergebnis produziert, ist dies nicht immer das beste. Lemminge sollten daher schauen,
wenn sie einem Standard hinterherspringen71).

Zusammenfassend läßt sich somit festhalten, daß dasCoase-Theorem durch die aus Kompa-
tibilitätsvorteilen gespeiste Selbstverstärkung bestimmter privater Regelungen oder Normen in
seiner praktischen Bedeutung wesentlich eingeschränkt ist und damit bei Netzwerkexternalitäten er-
zeugenden Verträgen oder Normen dies berücksichtigende zusätzliche Eingriffe des Staates er-
forderlich sein können.

2. Die Aufgaben des Staates bei der europäischen Rechtsvereinheitlichung im Falle von
rechtlichen Netzwerkeffekten

Europa schafft sich gegenwärtig für viele Rechtsgebiete neues einheitliches Recht. Manche
derartiger Sozial- und Rechtsnormen haben nun Netzwerkeigenschaften. Kommission und
Ministerrat haben somit die Macht der Standardsetzung, die späteren Gesetzgebungskörperschaften
nur noch Ziselierungsaufgaben beläßt. Auf der anderen Seite hat eine frühe oder- wie gezeigt wurde
- sogar weitgehend beliebige Standardisierung von Rechtsregelungen den Vorteil, einen längeren
Fluß von Kompatibilitätsvorteilen unter den europäischen Bürgern und Unternehmen zu erzeugen.
Das Abwarten auf einen zukünftigen Rechtsstandard erzeugt Nachteile aufgrund von
Verzögerungen bei der Entstehung des gemeinsamen europäischen Marktes.

So hat bereits eine einfache Rechtsvereinheitlichung den Vorteil, daß sie die Kosten der Übergänge
zwischen Rechtssystemen und den Aufwand für die Kenntnis mehrerer Systeme vermindert.
Standardisierung der Rechtsnormen läßt die Kosten des Lernens sinken, da jeder Nutzer nunmehr
sein Wissen über das Recht und den sozialen Umgang auch beim Umgang mit Menschen aus bisher
anderem Rechtskreis oder Kulturkreis nutzen kann. Es versteht sich, daß diese Kostenersparnisse
groß sein können.

69) Eine einfache Darstellung solcher Systeme ist beiW. J. Baumol/J. Benhabib,Chaos: Significance, Mechanism, and
Economic Applications, 3(1) Journal of Economic Perspectives, 1989, S. 77 ff. zu finden.
70)F.A. Hayek, The Pretence of Knowledge, 79(6) American Economic Review, 1989, S. 3 ff.
71)J. Farrell/G. Saloner, Competition, Compatibility, and Standards: The Economics of Horses, Penguins and
Lemmings, in:H.L. Gabel (ed.), Product Compatibility as a Competitive Strategy, 1987, S. 1 ff.(17).
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Zudem kann eine Rechtsvereinheitlichung dazu führen, daß komplementäre Produkte ko-
stengünstiger zur Verfügung stehen, wenn das originale Produkt standardisiert wurde. So setzt etwa
das Rechtssystem einer komplexen Industriegesellschaft eine große Zahl von spezialisierten
Fachleuten an den verschiedensten Institutionen voraus72). Da Information (Wissen) die Eigenschaft
besitzt, keine "Rivalität im Konsum" aufzuweisen, also ohne zusätzliche Kosten von wenigen oder
beliebig vielen genutzt werden kann, kommt die europäische Produktion von Rechtswissen in den
Genuß erheblicher Größenvorteile. Qualitätssteigerung und Kostenersparnisse bei der Verwendung
der Normensysteme ist damit ein weiterer Vorteil von Vereinheitlichung durch Standardisierung.
Eine derartige Gesetzgebung für das europäische Wirtschafts- und Rechtssystem kann somit rasch
Kompatibilitätsvorteile unter den Staaten erzeugen, die unabhängig von der Wahl der jeweiligen
Regelungen sehr groß sein können und dann selbst mögliche Fehler bei ihrer Auswahl im Vergleich
zu einer Verzögerung ihrer Einführung weniger bedeutsam erscheinen lassen73).

So kann der Staat nicht nur als "großer Koordinator" bei Kommunikationsproblemen helfen,
sondern auch durch die Organisation vonAusgleichszahlungen in Erscheinung treten. Diese Zah-
lungen können über ihn laufen, oder durch Gesetze angeordnet werden. Die Organisation von
Ausgleichszahlungen über den Staat kann insbesondere deshalb gefordert sein, weil der Übergang
zu neuen Verhaltensstandards möglicherweise die alten Nutzer erheblich schädigt, die durch den
Übergang zum neuen Normensystem ihre Netzwerkvorteile verlieren und auf ihren wertgeminderten
Investitionen im alten Normensystem sitzenbleiben. Der Staat kann in solchen Fällen durch
Ermittlung der Vorteile des neuen Systems und der von den betroffenen Nutzern des alten Systems
zu tragenden Verlusten einen die positiven wie negativen Externalitäten berücksichtigenden
Ausgleich zustande bringen. Soziale Unruhen in Ländern der Dritten Welt beruhen auch auf dem
dortigen Versagen des Staates bei dieser schwierigen Aufgabe, da die dortigen Mo-
dernisierungsrevolutionen einen besonderen Bedarf nach kompensierenden Ausgleichszahlungen
hervorrufen. Das gleiche gilt auch für die Staaten der ehemaligen Zentralverwaltungswirtschaften,
die den Sprung in die Marktwirtschaft zu organisieren haben- wie nun (1991) die neue, größere
Bundesrepublik die Erfahrung zu machen hat.

72) Der Umstand,daß viele amerikanische Unternehmen im US-Bundesstaat Delaware ihren Sitz haben, beruht nicht
zuletzt auf der besonderen gesellschaftsrechtlichen Sachkunde und Qualität der dortigen Behörden und Gerichte.
73) Es gibt auf der anderen Seite jedoch auch gute Gründe, mit der Festlegung von Systemnormen zu warten, da man
durch frühe Standardisierung den Informationsfluß verliert, der einem sagt, welcher Standard auch später der bessere
sein wird. Insbesondere bei Unwiderrruflichkeiten des Standards aufgrund großen Netzumfanges oder sehr hoher
Lernkosten im Falle eines Wechsels ist ein gewisses Abwarten auf bessere Informationen von Nutzen. Ob dies der Fall
ist, oder ob die rasche Erzielung von Kompatibilitätsvorteilen größeren Nutzen verspricht, muß von Norm zu Norm
einzeln beantwortet werden. Hier kann lediglich auf die zu beachtenden Fragen hingewiesen werden. Vgl. hierzu den
Fall der überhasteten Einführung des Leichtwasserreaktors bei R. Cowan, Nuclear Power Reactors: A Study in
Technological Lock-in, Journal of Economic History 1990, S. 541 ff.


